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MITTE IL UN G 

Der bereits verteilte 

Bericht der Bundesministers für Landesverteidigung betreffend 

den Situationsbericht 1996 

wird als 

111-162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

voraussichtlich in der 627. Sitzung des Bundesrates in Verhandlung 

genommen. 
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III 73 der Beilagen zu den Stenographischen" Protokollen des Nationalrates XX.GP 

" 
REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

10 075/1-1.8/ 97 

Situationsbericht 1996; 

Bericht des Bundesministers für 
Landesverteidigung an den 
Naionalrat gemäß § 21 Abs. 1 des 
Geschäftsordnungsgesetz�s 1975 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

P a r l ame n t  
1 01 7  Wie n 

Gemäß § 21 Abs. 1 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975, BGBl.Nr. 410, zuletzt 

geändert durch BGBl.Nr. 438/1996, beehre ich mich, in der Beilage dem 

Nationalrat den Situationsbericht 1996 vorzulegen. 

20. Jänner 1997 

Beilagen 

75JO..O.I2().()371 
al"" D " n  
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1 BU N D E S  MINISTE RIUM 
" FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 

SITUATIONSBERICHT 96 

-, 
.. 
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I. Al lgemeine Vorbemerkungen 

1 .  Ziel des Situationsberichtes ist eine Darstel lung des aktuellen Zustandes des 
Bundesheeres als eine der Voraussetzungen für die Präzisierung weiterer 
notwendiger Entwicklungsschritte. Das SOLL ergibt sich hiebei aus den 
Ministerratsbeschl üssen zur "Heeresgliederung-Neu" ("HG-Neu") vom Juli und 
Dezember 1 992 und aus Planungsweisungen zu deren Umsetzung. 

Der Situationsbericht sol l weitere Planungsschritte bzw. notwendige 
Modifizierungen zu den bereits erfolgten Planungstätigkeiten ermöglichen. 

2. Mit der "HG-Neu" hat das Bundesheer in  einem nur 22 Monate dauernden 
Prozeß die Umstel lung auf eine grundsätzlich neue Struktur in konstruktiver 
Weise ohne eine zwischenzeit l iche Beschränkung der Einsatzbereitschaft und 
ohne besondere Härten im Personalbereich vorgenommen. 

Die Einl eitung der Organisationsänderung erfolgte aus eigener Lagebeurteilung 
zu einem Zeitpunkt, da die übrigen europäischen Staaten in ih ren mi l itärischen 
Strukturen noch die Dimensionen des Ost-West-Konfliktes zugrunde legten . I n  
der Zwischenzeit haben auch andere europäische Staaten begonnen, ihre 
Strukturen auf das geänderte Bedrohungsbild umzustel len. 

3 .  Die im Bericht angeführten Jahresdaten beziehen sich im al lgemeinen, 
insbesondere im Hinblick auf die Einnahme der "HG-Neu" , auf den Zeitpunkt des 
Jahreswechsels 1 995/96. 

4. Die Anpassung der Erfordernisse der Landesverteidigung an die sicher
heitspolitische Entwicklung erfolgte systematisch in einem Prozeß ,  der m it LV
Rat und Ministerrat abgestimmt wurde. 

5.  Der Situationsbericht 96 gl iedert sich in drei Teile. 

Im ersten Tei l  (Abschnitt 11) werden die Ausgangsbasis aus der Beurtei lung der 
frühen 90er Jahre sowie die daraus abgeleiteten politischen Vorgaben 
dargelegt. Ebenso wird der Strukturierungsablauf der Verbände in den Jahren 
1 992 bis 1 995 behandelt; d ieser Prozeß wurde erfolgreich abgeschlossen .  

Im  zweiten Tei l (Abschnitt 111) werden die nunmehr geänderte Situation und 
deren Auswirkungen auf das Bundesheer aufgezeigt. Die geänderten 
Beurteilungskriterien umfassen sowohl das sicherheitspolitische 
"Bedrohungsszenarium" wie auch die kleiner gewordene Ressourcenbasis, was 
entsprechenden Einfluß auf die Organisation haben muß.  Die Ableitungen 
daraus weisen den weiteren Weg zur Strukturanpassung . 

Im  dritten Teil (Abschnitt IV) werden die konkret abgeleiteten Maßnahmen 
vorgeschlagen, um auf die dargestellte Lageentwicklung frühzeitig und 
vorausschauend zu reagieren und die erforderlichen organisatorischen 
Maßnahmen innerhalb der nächsten zwei Jahre setzen zu können. 
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6 .  Schließl ich darf darauf hingewiesen werden, daß die Ableitungen aus dem 
Situationsbericht 96 als notwendig für eine aufgaben- und ressourcenbezogene 
Struktur des Heeres anzusehen wären und gleichzeitig die Basis für die nächste 
Beurteilung darstel len, die al ler Wahrscheinl ichkeit nach durch die politische 
Entwicklung im Umfeld Österreichs noch vor dem Jahr 2000 erfolgen müssen 
wird. 
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11. Die 11 HG-Ne u 11 

1. VORGABEN für d ie HG-Neu 

1.1. Sicherheitspolitisches Umfeld 1990-92 

Die Veränderungen im  sicherheitspolitischen und m i l itärstrategischen Umfeld ab 
dem Jahre 1 990 ergaben eine neue Lage für d ie Sicherheit Österreichs. Anstel le der 
bisherigen Bedrohung traten Gefährdungen, d ie durch regional begrenzte 
innerstaatl iche oder zwischenstaatl iche Konfl i kte i n  der unm ittelbaren sowie 
m ittelbaren Nachbarschaft entstehen können. 

Daraus ergaben sich für das Bundesheer - neben der unveränderten Kernaufgabe 
der Verteid igung Österreichs gegen m i l itärische Angriffe von außen - m it Priorität d ie 
Aufgaben der Grenzsicherung und des Grenzschutzes an gefährdeten oder 
bedrohten Abschnitten der Staatsgrenze, um ein Übergreifen von Konfl i kten bzw. d ie 
Einbeziehung österreichischen Staatsgebietes i n  fremde Auseinandersetzungen zu 
verhindern. 

Aufgrund der tiefgreifenden Änderungen des sicherheitspol itischen Umfeldes in 
Europa wurde durch das Ressort eine neue Heeresgl iederung und ein neues 
Einsatzkonzept erarbeitet , das 1 994 auch öffentl ich zugänglich gemacht wurde.  

Den o.a .  Veränderungen entsprechend, hat die Bundesregierung für das 
österreichische Bundesheer d ie neue Heeresgl iederung m it den 
Ministerratsbeschlüssen vom 1 4.07. 1 992 und vom 22. 1 2. 1 992 verfügt. 

Häufigkeit und Dauer von Auswirkungen aus d ieser neuen Situation und die 
Vielfältigkeit der Erscheinungsformen erforderten d ie Bewältigung von bestimmten 
Einsatzaufgaben geringen Umfanges und n iederer I ntensität nunmehr bereits mit der 
Friedensorganisation.  Vielseitigkeit und Flexib i l ität waren d ie neuen 
Hauptforderungen an das Bundesheer, i nsbesondere auch unter dem Gesichtspunkt 
der Reduzierung des Heeresumfanges. 

Mit dem " Konzept für den Einsatz des Österreichischen Bundesheeres" wurde das 
bisherige Konzept der Raumverteidigung durch Verfahren flexibel reagierender, 
grenznaher Sicherung und Verteidigung ersetzt. 

1 . 1 . 1 .  Kennzeichen der neuen Rahmenbedingungen waren: 

- Der Wegfall der Gesamtbedrohung Österreichs ("Bündniskonfl i kt") mit den 
unmittelbar gegenüberstehenden, m i l itärischen Potentialen führte zu ei ner 
Neuorientierung der m i l itärischen Landesverteidigung. Diese Neuorientierung war 
vor al lem auf die Bewältigung regional begrenzter Bedrohungen auszurichten. 

- Auch unter diesen geänderten sicherheitspol itischen Bedingungen hatte die 
mi l itärische Landesverteid igung ihre verfassungsgesetzl ich vorgeschriebenen 
Aufgaben zu erfül len.  Dabei waren die prinzipie l len Zielsetzungen des 
Landesverteidigungsplanes weiter zu verfol gen. 
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- Vor al lem für m i l itärische Konfl i ktkonstel lationen waren längere Vorwarn- und 
Vorbereitungszeiten zu erwarten .  

- Die unm ittelbare räum l iche Nähe zu potentiel len Krisenregionen m it der Gefahr 
grenzüberschreitender Auswirkungen l ieß die Bedeutung von Grenzsicherung 
sowie grenznaher Verteidigung (Grenzschutz) in den Vordergrund treten und 
erforderte die Sicherstel lung einer kurzfristigen Reaktionsfähigkeit. 

- Die fortschreitende Integration Europas und Absichten zum Aufbau eines 
europäischen Sicherheitssystems  waren evident. 

- Andere Formen der Bedrohung, Gefährdung und Risken waren entstanden bzw. 
im Entstehen. 

D iese Faktoren stel lten die m i l itärstrategischen Rahmenbedingungen für die Struktur 
und die Einsatzverfahren des österreichischen Bundesheeres für einen 
überschaubaren Zeitraum dar. Die gesellschaftl iche Einstel lung zur m i l itärischen 
Landesverteid igung sowie die personel len und materiel len Ressourcen , d ie für die 
m i l itärische Landesverteidigung verfügbar gemacht wurden, setzten den Maßstab für 
deren Umsetzung. 

1 .1 .2. Grundsätzliche Konsequenzen für die militärische Landesverteidigung 
1 992: 

- Kernaufgabe für d ie m i l itärische Landesverteidi.9un9 und maßgebl ich für die 
Struktur der Streitkräfte bl ieb d ie Verteid igung Osterreichs gegen Angriffe von 
außen. 

- Abkehr vom bisherigen Dispositiv ei ner Raumverteid igung und Übergang zu 
Verfahren grenznaher Sicherung und Abwehr, d ie auf nicht vorherbestimmbare 
Herausforderungen flexi bel reagieren können. 

- Fähigkeit zur raschen und angemessenen Reaktion auf verschiedenartige 
Bedrohungen und Gefährdungen m it jewei ls dafür geeigneten Kräften, 
insbesondere m it rasch verfügbaren Kräften (präsenten Kräften) für 
H i lfeleistungen, Assistenzen und Sicherungseinsätze geringer I ntensität. 

- Fähigkeit, bei bedrohl icheren Lageentwicklungen unter Berücksichtigung längerer 
Vorbereitungszeiten abgestuft auf vol le Einsatzstärke aufzuwachsen. 

- Fähigkeit zur m i l itärischen Überwachung des eigenen Territoriums und 
Luftraumes sowie zum Verwehren der ungehinderten Nutzung, auch durch 
überlegene Kräfte. 

- Fähigkeit, d ie Staatsgrenze in  unterschiedl ichen I ntensitätsstufen zu schützen 
und im Fal le ei nes Angriffes gegen das Bundesgebiet den Abwehrkampf bereits 
an der Staatsgrenze in nachhaltiger Form aufzunehmen und dem Aggressor die 
I nbesitznahme seiner m i l itärischen Ziele zu verwehren.  

- Fähigkeit, den Abwehrkampf nachhaltig und über längere Zeit bis zum 
Wirksamwerden politischer Maßnahmen oder internationaler 
Sicherheitsmechanismen führen zu können . 

- Fähigkeit zur Aufgabenerfül lung in  al len Tei len Österreichs unter al len 
vorherrschenden Geländebedingungen sowie unter al len jahreszeitl ichen und 
witterungsmäß igen Bedingungen. 

- Mitwirkung an der Friedenssicherung und Konfl i ktverhütung i m  Rahmen 
i nternationaler Organisationen. 

- Wahrnehm ung der aus internationalen m i l itärpol itischen Verpfl ichtungen oder 
Zusammenarbeitsregelungen resu ltierenden Aufgaben der Beobachtung, 
I nspektion und Verifikation. 
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- I nternationale Hilfeleistung bei Katastrophen und Einsätze zur humanitären Hilfe. 
- Fähigkeit zur sicherheitspolizeilichen Assistenz (Grenzraumüberwachung, 

Objektschutz) mit Teil kräften. 
- Bewahrung der erforderlichen militärischen Grundsubstanz in personel ler ,  

ausbi ldungsmäßiger, m ateriel ler, technischer und verfahrensmäßiger Hinsicht 
sowie jener militärischen Komponenten, die im Fal le sich verschärfender 
militärstrategischer Verhältnisse die Voraussetzung für einen dann erforderlichen 
Ausbau der Streitkräfte darstel len. 
Das Prinzip der Freiwi l l igkeit für internationale Einsätze bleibt weiterhin gewahrt. 

1.2. Umsetzung der 11 HG-Neu 11 auf der Basis des 
Ministerratsbeschlusses - Grundsätzliches 

1 .2.1 . Punktation über die Rahmenbedingungen der Heeresreform1: 

11- Die neue sicherheitspolitische Lage in Europa bedingt eine Anpassung der 
Einsatzerfordernisse. Dabei kommt es zu einer Schwergewichtsverlagerung zum 
Schutz der Grenzen unter Beibehaltung der Prinzipien der Raumverteidigung. 

- Festhalten am verfassungsgesetzlichen Grundsatz der all gemeinen Wehrpflicht 
und des Milizsystems. 
Rasch verfügbare Kräfte: 
a) Im Umfang von zumindest 1 0.000 Mann ,  die aus Kaderpersonal und 

Grundwehrdienern gebildet werden. 
b) Darüber hinaus sind zur Verstärkung dieser präsenten Kräfte 

Milizgrenzschutzverbände im Umfang von zumindest 5.000 Mann vorzusehen. 
Schaffung geeigneter Rechtsinstitute, die deren rasche Aufbietung (so weit 
wie möglich ohne Mobilmachung) mit größtmöglicher Flexibilität hinsichtlich 
des personel len Umfangs ermöglichen (z.B. Einsatzaufgaben im Rahmen von 
Truppenübungen, außerordentliche Übungen, Beurlaubtenstand usw. ) .  
Der Umfang der Aufbietung richtet sich nach den Erfordernissen des 
jeweiligen Anlaßfal l es .  
Die Beorderung der Wehrpflichtigen zu den einzelnen Milizverbänden wird im 
wesentlichen auf der Grundlage des territorialen Prinzips, der Freiwil ligkeit 
und der militärischen Erfordernisse erfolgen. 

Mobilmachungsrahmen 1 20.000 Mann (ausgenommen Personal reseNen) .  
Aufstel l ung und Einsatz unter Wahrung des territorialen Prinzips; Fl exibilität und 
Mobilität dort, wo mit territorialen Kräften anlaßbedingt nicht das Auslangen 
gefunden werden kann. 
Die Einsatzorganisation erwächst aus der Friedensorganisation . 
Mit den im Zuge der neuen Heeresgliederung erzielbaren Reduzierungen im 
Personal bereich soll ein Teil der  erforderlichen Ausrüstungs- und 
I nvestitionsmittel für den Heeresbereich auch bei anhaltender Budgetknappheit 
gewährleistet werden. Die Konkretisierung erfolgt g leichzeitig zum MR-Besch luß 
über die neue Heeresgliederung,  spätestens im ersten Halbjahr 1 992. 
Eine flexible Gestaltung des ordentlichen Präsenzdienstes gemäß § 28 WG 1 990 
bietet die Möglichkeit, daß bei Beibehaltung des derzeitigen Rahmens unmittel bar 
im Ansch luß an den 6-monatigen Grundwehrdienst (GWD) auch eine 
Truppenübung im Umfang von bis zu einem Monat vorgesehen werden kann. 

1 Punkt 4 des Vortrages an den Landesverteidigungsrat vorn 13.7.1992 
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- Heranziehung zur Leistung von Truppenübungen innerhalb von 1 0  Jahren nach 
Absolvierung des GWD (gesetzliche Begrenzung der Verpflichtung zur Leistung 
von Truppenübungen mit dem 1 5ten Jahr nach Absolvierung des GWD) . 

- Verbesserte Mobil ität und Flexibil ität sowohl im materiel len und 
organisatorischen, als auch im personel len Bereich. 

- Zur Umsetzung dieser Vorhaben werden auch legistische Maßnahmen zu setzen 
sein . "  

1.2.2. SOLL der "HG-Neu" 

Das zugrundeliegende/ - zulegende SOLL wurde i n  der " Projektorganisation/HG
Neu" erarbeitet und mit den Ministerratsbeschlüssen vom 1 4.7 . 1 992 und vom 
22. 1 2. 1 9922, dem Konzept für den Einsatz des österreichischen Bundesheeres, der 
generel len Anordnung und Planungsweisungen festgelegt: 
- rasch verfügbare Kräfte ( 1 0 .000 Mann Präsenzkräfte und 5 .000 Mann rasch 

aufbietbare Mi l izverbände) , 
- 1 20.000 Mann Gesamtstärke plus 20 % Reserven 
- 1 2  Jägerbrigaden und 3 Panzergrenadierbrigaden 
- Abstel lung der Organisation auf durchschnittl ich 34.000 GWD pro Jahr 
- Heranziehung zu Truppenübungen innerhalb von 1 0  Jahren nach dem Abrüsten. 
- Umsetzung der "HG-Neu" über 2 Real isierungsschritte und Einnahme bis Ende 

1 995 

Mit Ministerratsbeschl uß vom 22. 1 2. 1 992 erfolgten Änderungen aufgrund der 
Durchführungsplanung zum ersten Ministerratsbesch luß vom 1 4.7 . 1 992 wie folgt 
(auszugsweise Orig inaltext): 
" - Unterstel lungsmäßige Verschiebungen:  

KpsKdo I: StbR von Mi lKdo ST zu Mi lKdo B,  aufgrund des günstigeren Kader- und 
GWD-Aufkommens. 
Kdo AuslE :  von Mi lKdo W zu BMLV unmittelbar, aufgrund der zweckmäßigeren 
haushaltsrechtl ichen bzw. finanztechnischen Ablauforganisation.  

- Zusammenlegungen, Verringerungen: 
KpsKdo 11 und KpsKdo 111: jewei ls Zusammenlegung von KdoB und FMB zu einem 
Kdo/FMB, aufgrund des geri ngeren Kräfteumfanges und der Möglichkeiten , d ie 
durch d ie Dislozierung gegeben sind. 
KpsKdo 111: Aufki R zu AufkiB ,  da die JaPz Ausb-Basis durch das JaPzB 1 
s ichergestellt wird . 

- Teil ung:  
KpsKdo 111: Tei lung des StbR in zwei StbB ,  d ie ei nerseits in  NÖ und andererseits 
in OÖ disloziert s ind.  Das Erfordernis h iezu l iegt in der Notwendigkeit der 
Einbi ndung des Mi l Kdo OÖ und die bundesländerüberschreitende Dislozierung in 
den Garnisonen Amstetten , Ki rchdorf und Steyr. 

- Ergänzende Aufstel lung: 
KpsKdo 11: ein JgR LlENZ als Sonderfal l  zur Abdeckung des Raumes Ostti rol und 
zur ergänzenden Aufstel lung von zwei JgB,  n icht jedoch als zusätzl i che MobBrig . "  

D ie  Umsetzung der "HG-Neu" hatte über 2 Real isierungsschritte zu erfolgen. Die 
Einnahme war bis Ende 1 995 durchzuführen. 

2 mit diesem wurde der 1.  MR-Beschluß vom 14.7.1992 abgeändert 
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1.2.3. Organisatorische Zusammensetzung der Kräfte des Bundesheeres 

1 .2.3. 1 .  Rasch verfügbare Kräfte 

Die rasch verfügbaren Kräfte setzen sich zusammen aus: 
- Präsenzkräften 
- Verbänden aus der Mi l iz zur Verstärkung d ieser präsenten Kräfte im Umfang von 

mindestens 5.000 Mann. 

Auf Grund des Bedarfes von 1 2  Jägerbrigaden in der Einsatzorganisation (M) wurde 
1 992 eine Größenordnung von 1 3  Jäger-Truppenkörpern (Jägerregiment) und 5 
Truppenkörpern für Führungs-, Unterstützungs- und Versorgungsaufgaben 
(Stabsregiment/Stabsbatai l lon) in der Friedensorganisation gewählt 
(Dienstzeitmodell " (6+1 Monat)+30 Tage" als ökonomische Lösung).3 Bei den 3 
Panzergrenadierbrigaden wird das Dienstzeitmodell "8+0" beibehalten. 

Da mit den Präsenzkräften nur eine begrenzte Bedrohungsintensität vorwiegend 
nichtmi l itärischer Provenienz abgedeckt werden kann ,  werden bei Gefahr im Verzug 
5 .000 Mann in Form von Verbänden und E inheiten aus dem Bereich der 
Einsatzorganisation - durch Aufbietung oder etwa durch Aufschub der Entlassung 
aus dem ordentl ichen Präsenzdienst, etc. - unter Straffung der politischen Entschei
dungsabläufe aufgeboten werden. 

Hiezu bi lden d ie neu geschaffenen §§ 35 (3) und 39 (2) WG sowie die im § 47 (2) 
WG erfolgte KlarsteI lung eine wesentl iche Voraussetzung. 

Seit 1 .7 . 1 996 kann der Grundwehrdienst flexibel (zwischen 6 und 8 Monaten) 
gestaltet werden.4 

1 .2 .3 .2. Aufgaben der Präsenzkräfte 

Die Präsenzkräfte (rund 1 0.000 Mann) sind vornehm l ich für d ie Erfül lung von 
Aufgaben vorgesehen, die nicht aus einem klassisch-m i l itärischen 
Bedrohungsspektrum resultieren.5 Der Einsatz von Präsenzkräften ohne 
nachfol gende Mobi lmachung zur Begegnung einer m i l i tärischen Bedrohung. durch 
eine organisierte Gewaltanwendung und eine geplante Aggression gegen Osterreich 
m it mehr als batai llonsstarken Feindkräften ist außerhalb der Mögl ichkeiten dieser 
Kräfte. 

1 .2 .3 .3 .  Einsatzorganisation/Umfang der Streitkräfte 

Zur Erfüllung der Aufgaben Assistenzeinsatz, Sicherungseinsatz, räuml ich 
begrenzter Abwehrkampf, Sicherungseinsatz in der Tiefe sind Streitkräfte im Umfang 
von rd . 1 20 .000 Mann erforderl ich . E ine erfolgversprechende Vertei digung gegen 
stark überlegene Kräfte über einen längeren Zeitraum ist auch im Zusammenhang 

3 Mit Wirksamkeit 1993: "7+1" (EGEl. Nr. 690/92) 
4 EGEL Nr. 201/96 
5 Assistenzeinsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit b u. c WG 
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mit dem Wirksamwerden eines "internationalen Sicherheitsmechanismus" zu sehen 
(MR-Beschluß vom 1 4.7 .1992, Vortrag an den LV-Rat, Seite 6). 

Einsatzorganisation: Der Umfang der Einsatzorganisation umfaßt ca. 1 20.000 Mann.  
Dazu kommen noch Reserven in Höhe von 20 % der Gesamtstärke. Diese Personal
und Material reserven werden ausschließlich als Ersatzorganisation angesehen (MR
Beschluß vom 1 4. 7 . 1 992, Seite 1 8) .  

I nfanteristische Kam pftruppen:  
1 3  JgR, 3 StbR und 2 StbB der Friedensorganisation stel len den Aufwuchs von 1 2  
JgBrig sicher .  

Mechanisierte Kampftruppen: 
3 PzGrenBrig, eine inklusive JaPzB , 2 JaPzB waren in AufkiB umzuwandeln . 

Flieger- und Fliegerabwehrtruppen : 
Die FlAB der Korps waren der FIDiv zu unterstellen .  Geschwader- und 
Batail lonskommanden innerhalb der FIR waren grundsätzlich aufzulösen 
(Ausnahme:  Überwachungsgeschwader und Hubschraubergeschwader 2) . FIA
Einheiten der Brigaden bleiben erhalten. 

Führungstruppen: 
Die Weiterentwicklung im Kommunikations- und Aufklärungsbereich verlangte die 
Bildung eines Stab Fernmeldeführung. 

Unterstützungstruppen: 
Artillerie : Auflösung der BAB, Steilfeuerunterstützung durch Artillerie der Korps. In  
der FOrg je Korps 1 AR. 
Pioniere: 3 PiB und 1 PiR "Donau" . 

Versorgungstruppen : 
Heeresspital und Militärspitäler in der Einsatzorganisation den Korps unterstellt. 

1.3. Überleitung der 11 HG-Neu 11 

Mit der "HG-Neu" erfolgte der Übergang vom Konzept der Raumverteidigung (RV) 
zu Verfahren grenznaher Sicherung und Verteidigung, die auf unterschiedliche Be
drohungen flexibel reagieren können . Verbunden damit kam es zum strukturell 
entscheidenden Schritt, nämlich die Einsatzorganisation aus der 
Friedensorganisation aufwachsen zu lassen und nicht mehr getrennt voneinander 
bestehende Friedens-/Ausbi ldungs-Verbände und mobilzumachende 
Einsatzverbände zu unterhalten . Diese Entscheidung hat auch den Weg zur 
Verfügbarkeit von präsenten Kräften bereitet. 

Im  Bereich der Einsatzorganisation (nach Mobilmachung) waren mit Stand 
31 . 1 2 . 1 995 die Truppenkörper und Einheiten in die Neuorganisation übergeleitet 
und die Reduzierung der Mobilmachungsorganisation auf 1 20.000 Mann (zuzüglich 
Reserve) erfolgt. 

Per 31 . 1 2. 1 995 wurde die Ersatzorganisation/"alt" aufgelöst. Damit gilt die 
Heeresgliederung-Neu auch formal als umgesetzt . 
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I n  der Friedensorganisation wurden je nach Verfügbarkeit der Organisationspläne 
entsprechende Tei le des Bundesheeres paketweise übergeleitet. Die Masse des 
Bundesheeres (JgR,  StbR ,  Aufk iR ,  AR) wurde im Oktober 1994 und die neuge
bi ldeten BetrVersSt im Jänner 1995 übergeleitet. Ende März 1995 wurden d ie FIAR 
und Anfang Dezember 1995 die Masse der FIDiv übergeleitet. Dam it sind auch in 
der Friedensorganisation die Truppenkörper und Einheiten übergeleitet. 

Die Überleitung der Einsatzorganisation und der Friedensorganisation wurde 
damit wie vorgesehen in einem Zeitraum von 22 Monaten durchgeführt. 

Die getroffenen Maßnahmen stellen sich im Hinblick auf die Ableitungen von 
1990/91 als grundsätzlich richtig dar. 

Mit der "HG-Neu" sind dem Bundesheer Optionen offengehalten, zukünftigen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen und Änderungsnotwendigkeiten 
ohne Systembruch zu entsprechen. 

Damit hat das Bundesheer nicht nur weit vorausschauend (1990) 
sicherheitspolitische Entwicklungen aufgegriffen, analysiert und planerisch 
darauf reagiert, sondern auch in einer - für diese Größenordnung - beachtlich 
kurzen Zeit und - unter Vermeidung größerer Reibungsverluste - die Organi
sation angepaßt und neu eingenommen. 
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111. IST-Stand 1995/96 

1. 1. Änderungen im Sicherheitspolitischen Umfeld 

Mil itärische Sicherheit der Zukunft wird durch eine breite Palette von Mög l ichkeiten 
zur Reaktion auf verschiedensten Ebenen definiert .  

Europas politischer Umbruch des Jahres 1 989/1 990 löste für die 90er Jahre enorme 
sicherheitspol itische Bewegung aus. Das Ende dieses Entwickl ungsprozesses ist 
derzeit nicht absehbar und wi rd noch über viele Jahre Auswi rkungen zeigen. 

I n  den beginnenden Prozeß hinein hat das Bundesheer frühzeitig reagiert und sich 
den sich verändernden Verhältn issen der frühen 90er Jahre angepaßt. 

Seit 1 . 1 . 1 995 ist Österreich EU-Mitgl ied. 

Mit g leichem Tag hat Österreich Beobachterstatus bei der WEU und nur wenige 
Wochen später beim Nordatlantischen Kooperationsrat (NAKR) ei ngenommen sowie 
durch den österreichischen Außenminister das Rahmendokument für die 
Partnerschaft für den Frieden unterzeichnet. 

Durch die Übernahme von 1 . 260 km EU-Außengrenze ist Österreich nunmehr auch 
gegenüber der Gemeinschaft für die Sicherheit in d iesem Bereich verantwortl ich, 
zumal Österreich durch seine geopol itische Lage als ei nziger EU-Staat in  den 
sicherheitspol itisch sensibelsten Raum Europas hineinragt, e ine Brückenfunktion, 
Verbindung und Abhaltung in  einem . 

Hervorgehoben muß  in  d iesem Zusammenhang die I nstabi l ität des "Vorfeldes" im  
Osten und i nsbesondere d i e  Entwicklung am Balkan werden. Gerade der 
Balkanraum und dessen Strukturen bedürfen der aktiven Einfl ußnahme,  um 
kriegerische Auseinandersetzungen und deren Auswirkungen auf Gesamteuropa 
verhi ndern zu können. Zusätzl i ch stel len Migrationsbewegungen auch in  Zukunft 
eine besondere Herausforderung dar, was bei einer weiteren Eskalation den 
Raumschutz durch bewaffnete Kräfte erforderl ich machen kann. 

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang auf die subkonventionei le Bedrohung zu 
verweisen, der die gezielte Absicht immanent ist, einen hinsichtl ich Führungs- und 
Kommunikationssystemen sowie im Bereich der Energie abhängigen 
hochentwickelten Staat durch gezielte Maßnahmen zu beeinträchtigen bzw. auch 
seine (pol itische) Handlungsfähigkeit durch Lahmlegung sensi bler Strukturen zu 
m inim ieren . 

Schl ieß l ich ist Österreich gefordert, seinen Beitrag im i nternationalen Bereich der 
Friedenssicherung zu le isten. 

NATO-Partnerschaft für Frieden : 
Am 1 1 .  November 1 994 wurde durch d ie Staats- und Regierungschefs der NATO die 
Partnerschaft für den Frieden begründet. Am 31. Jänner 1995 hat der 
österreichische Ministerrat d ie Tei lnahme Österreichs an der NATO-Partnerschaft 
für den Frieden beschlossen und am 1 0. Februar 1 995 hat Außen
m inisterNizekanzler Mock das Rahmendokument unterzeichnet. Österreich wurde 
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als 25. Land Mitg l iedsstaat der NATO-Partnerschaft für den Frieden und hat sowohl 
d iplomatische als auch m i l itärische Verbindungsste l len zum Nordatlantischen 
Kooperationsrat/Partnerschaft für den Frieden (NAKR/PFF) im NATO-Hauptquartier 
und der Partnerschaftskooperationszel le in  MONS eingerichtet. Das österreichische 
Einführungsdokument wurde am 31. Mai 1995 überreicht. Bi laterale 
Ressortabkommen regeln die Zusammenarbeit m it anderen Staaten. 

Mit d ieser unglaubl ich raschen Entwickl ung der europäischen Sicherheitsszenarien 
während der letzten fünf Jahre treten an Österreich ganz andere Konsequenzen 
hi nsichtl ich Gestaltung sei ner Sicherheitspol iti k und deren Einbau in den 
europäischen Sicherheitsverbund heran . Die weitere Entwicklung wird ihr Tempo 
kaum verändern und schon die EU-Regierungskonferenz sowie eine absehbare 
NATO-Erweiterung machen Analysen erforderl ich, verbunden mit  vorausschauenden 
P lanungen, die dann eine flexible Reaktion ermögl ichen. 

Ausgelöst durch diese Szenarien und durch d iese bedingt, haben sich auch die 
Prioritäten im Bedrohungsbi ld verschoben, aber eben nur die Prioritäten . Es bleibt 
die gesamte Bedrohungspalette - m it Ausnahme des atomaren Großkonf l iktes -
weiterhin  bestehen. 

- Zunächst geht es um das Erfordernis unverzügl icher Reaktion h insichtl ich 
Katastrophenhi lfe , Umweltschutz, ökologischer Gefährdungen - im Inneren wie im  
internationalen Bereich. 

- Dazu kommen als neue Aufgaben d ie Bewältigung und Steuerung von 
Migrationsströmungen sowie die Kontrol le der grenzüberschreitenden 
organisierten Krim inal ität. 

- Aufrecht blei bt das gesamte Einsatzspektrum des Peace Keeping;  es ist eher mit 
einer Ausweitung und Intensivierung zu rechnen. 

- Weiters gi l t  d ie Beherrschung subkonventionel ler Bedrohungen als eigenständige 
operativ/taktische Herausforderung.  Dabei geht es nicht um die Bewälti gung 
breiter krim inel l er Aktivitäten, sondern um die Abwehr von Aktionen, d ie darauf 
abzielen, sensib le Steuerungseinrichtungen eines hochentwickelten komplexen 
Staatsgefüges (Führung, Energie, Komm unikation) auszuschalten, um die 
pol itische Führungsfähigkeit zu beeinflussen bzw. mögl ichst effektiv zu 
schwächen. 

- Und schl ieß l ich gi lt es weiterhi n  auf territoriale Bedrohungen konventionel l durch 
Sicherungseinsatz und Schutz der Grenzen reagieren zu können. 

1.2. Aufgaben des Bundesheeres 

Im Rahmen der m i l itärstrategischen Zielsetzungen ist durch das Bundesheer die 
Fäh igkeit 
- zum frühzeitigen und sicheren Erkennen bedrohl icher Lageentwicklungen, 
- zu r Beistel l ung ständig verfügbarer und einsetzbarer Truppen, 
- durch Mobi lmachung bis zur vol len Verteidigungsfähigkeit aufzuwachsen und 
- zur logistischen Sicherstel l ung der Einsatzvorbereitungen und des Einsatzes 
sicherzustel l en .  

Im  Fal le einer Krise ist beabsichti gt, im voraussichtl i ch gefährdeten Raum durch eine 
demonstrative Präsenz von Kräften des Bundesheeres dem Sicherheitsbedürfn is der 

III-162-BR/97 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)14 von 44

www.parlament.gv.at



- 12 -

Bevölkerung zu entsprechen und durch vorbeugende Maßnahmen einer Ausweitung 
der Krise auf Österreich entgegenzuwirken. 

H iebei s ind in einem abgestuften Reaktionssystem rasch verfügbare und al lenfal ls 
mobi lzumachende Kräfte in  einem grenznahen Sicherungsdispositiv und zum 
Raumschutz auch über längere Zeit einzusetzen und den zivi len Behörden auf 
Anforderung Assistenzen zu leisten. 

Zur Erreichung einer im  konkreten Anlaßfal l vorgegebenen m i l itärstrategischen 
Zielsetzung werden die jewei ls zur Verfügung stehenden Kräfte des österreichischen 
Bundesheeres nach grundlegenden operativen Verfahren, den Einsatzverfahren, 
eingesetzt und geführt. 

Bei der Mitwi rkung Österreichs in einer gemeinschaftl i chen Sicherheitsordnung oder 
bei internationalen Maßnahmen der regionalen und g lobalen Friedenssicherung und 
-durchsetzung sowie bei einer Mitwirkung an internationaler Katastrophen- und 
humanitärer H i lfe ist es die Absicht, auf Anforderungen i nternationaler 
Organisationen oder auf Grund zwischenstaatl icher Abkommen m it angemessenen 
Kräften einen wesentl i chen Beitrag zu leisten. 

Durch ei n entsprechendes m i l itärisches Reaktionssystem trägt das Bundesheer den 
jewei l igen Herausforderungen Rechnung und n immt darauf Bedacht, daß keine 
Maßnahmen größerer I ntensität für Einsätze außerhalb Österreichs die Kernaufgabe 
des Schutzes der eigenen Souveränität und des österreichischen Staatsgebietes 
erschweren oder gar unmögl ich machen . 

In  d iesem Zusammenhang ist auch das Arbeitsübereinkommen der jetzigen 
Regierung zu nennen , welches zum Bereich "Landesverteidigung" festlegt: " Die 
Hauptaufgabe Österreichs ist die nationale m i l itärische Verteidigung, doch ist 
daneben auch den entscheidenden sicherheitspol itischen Herausforderungen aus 
dem internationalen Bereich zu entsprechen. 11 

Weiters werden im Arbeitsübereinkommen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Effizienz festgeschrieben, wie: 
- Weiterentwickl ung der "HG-Neu" (zur Erhöhung der Verfügungsbereitschaft) und 
- zeitgemäße Ausgestaltung von Friedens- und Einsatzorganisati on sowie 

Führungsstruktur. 

D ies erfordert die Ausrichtung des Bundesheeres auf die Bewältigung von 
- Assistenzleistungen jeder Art im Inneren , 

Hi lfeleistung im Ausland, 
Bewältigung von Eskalationen im Bereich des Migrationsdruckes, 
Mitwirkung bei Truppengestel lung für internationale Ei nsätze der 
Friedenssicherung, 
Beherrschung subkonventionel ler Bedrohungen und 
grenznahe Sicherung bzw. Verteidigung zur Erhaltung der Souveränität sowie 
zum Schutz der EU-Außengrenze in Österreich. 
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1.3. Ausbildungssystem 

Das Ausbi ldungssystem wurde grundsätzl ich neu gest?ltet, wobei die Qual ität der 
österreichischen Kaderausbi ldung bei internationalen Ubungen und im U N-Einsatz 
weitere Bestätigung fand .  

D ie  umfassende Neuordnung der Ausbildung und des Dienstbetriebes im 
Planungszeitraum sol lte i nsgesamt e ine höhere Professional ität des 
Ausbi ldungspersonals ,  eine Qual itätssteigerung im Bereich der Ausbi ldungsm ittel 
und eine Straffung der Ausbi ldungszeit in Verbindung m it einer flexiblen 
Handhabung des Dienstbetriebes erbringen. 

Ziel  der Ausbildung im Grundwehrdienst (GWD) ist das Erreichen der 
ausbi ldungsmäßigen Einsatzbereitschaft im Tei leinheits-, Einheits- oder 
Verbandsrahmen. 

Die Ausbi ldung wird für I nfanteriekampftruppen im Rahmen des 7-monatigen 
Grundwehrdienstes und für mechanisierte Kampftruppen und Führungstruppen im 
Rahmen des 8-monatigen Grundwehrdienstes durchgeführt. 

Es wird grundsätzl ich zwischen einer Friedens- und einer Einsatzorganisation 
unterschieden; ein Einsatz von Kräften aus der Friedensorganisation heraus (fü r  
Aufgabenbewältigung n iederer I ntensität) ist nach Beendigung des vierten 
Ausbi ldungsmonates vorgesehen, während die verbleibende Ausbi ldungszeit einer 
Heranführung an die Mobfunktion dient. 

Zur Erreichung der Zielsetzung "mögl ichst rasch einsatzbereite, m it Schwergewicht 
präsente Kräfte für abgestufte Einsatzmögl ichkeiten heranzubi lden und die 
Effektivität der Mobverbände für E insatzaufgaben zu steigern" wurde das 
Ausbi ldungssystem in zwei Ausbi ldungsabschnitte gegl iedert. Der erste Abschnitt 
("Basisausbildung") vermittelt al le für den Einzelsoldaten und das Organi
sationselement erforderl ichen Kenntnisse und Fertigkeiten und die Beherrschung 
der "Präsenz-Kernaufgaben" .  I m  zweiten Abschnitt ("Verbandsausbildung") wi rd 
die ausbi ldungsmäßige Einsatzbereitschaft i m  Tei le inheits-, Einheits- und 
Verbandsrahmen gewährleistet und die Beurtei l barkeit des Ausbi ldungsstandes im 
H inbl ick auf eine Heranziehbarkeit zu  abgestuften Einsatzaufgaben sichergestel lt. 

Im Bereich der Verbandsausbi ldung bei Waffenübungen (WÜ) erfolgt eine 
Vertiefung bzw. Festigung des Ausbi ldungsstandes durch die 1 994 in den neu 
erstel lten Durchführungsbestimmungen für Waffenübungen (DBWq) geregelte 
Verlängerung der Normdauer der Beorderten Waffenübungen (BWU) auf 1 0  Tage 
und eine Konzentration der WÜ auf 1 0  Jahre nach dem Abrüsten . 

Die Qualität der praktischen Ausbi ldung wird wesentl ich d urch den Einsatz von 
Simulatoren gesteigert. Dadurch wird auch ein wichtiger Beitrag im Hinbl ick auf 
Umweltschutz und Sicherheit geleistet sowie die Motivation für die Gefechts- und 
Schieß ausbi ldung wesentl ich gehoben. 

Die im Bundesheer bereits vorhandenen Schießausbi l dungssimu latoren für schwere 
Flachfeuerwaffen wurden durch eine weiterentwickelte Bi lddarstel lung auf den 
letzten technologischen Standard verbessert. 
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Zur Umsetzung der generel len Zielsetzung der Ausbildungsreform war neben der 
"Ausbi ldungsstruktur" vor al l em der Bereich "Kaderstruktur" zu optim ieren und an 
die Vorgaben und Gegebenheiten der HG-Neu anzupassen. 

Ziel des m i l itärischen Kader- Aus-, Fort- und Weiterbi ldungssystems ist die 
Heranbi ldung von Berufs- und Mi l izkader zu mi l itärischen Führungs- und 
Fachkräften des im modernen Gesel lschaftssystem eingebetteten Bundesheeres. 
Mi l itärische Führungs- und Fachkräfte haben gem . Kaderleitbi ld ihre Aufgaben als 
Führer, Ausbi lder und Erzieher im Einsatz und im Frieden sowie bei der Ausbi ldung 
und im Dienstbetrieb zu erfü l len.  

Ausgehend von den eigenen Reformbestrebungen, den Forderungen aus dem 
Beamten-Dienstrechtsgesetz 1 979 und des M-Schemas erfolgte eine völ l ige 
Neugestaltung der Berufsunteroffiziersausbi ldung. Die neuen 
Durchführungsbestim mungen für die Unteroffiziersausbi ldung (DBUO 95) wurden m it 
Jahresende 1 994 in  Kraft gesetzt. Basis für di e neue Ausbi ldung zum 
Berufsunteroffizier i st die abgeschlossene Grundwehrd ienstausbi ldung 
einsch l ieß l ich der vorbereitenden Kaderausbi ldung. Im Ansch luß an den 
Grundwehrdienst werden die Berufsunteroffiziersanwärter einem zweisemestrigen 
Unteroffizierslehrgang zugeführt .  

Mit der neuen Ausbi l dung zum Berufsunteroffizier erfolgte eine Zentral is ierung der 
diesbezügl ichen Ausbi ldung, um dem Qual itätserfordernis zu genügen und eine 
ei nheitl i che Ausrichtung des Berufsunteroffiziereskorps des österreichischen 
Bundesheeres zu erreichen. Das Schwergewicht wird auf Qual ität der 
Unteroffiziersausbi ldung gelegt. Ein hoher Ante i l  der Ausbi ldung wird dem Bereich 
Menschenführung gewidmet. In Zukunft wird daher gewährleistet sei n, daß für die 
Ausbi ldung der Grundwehrd iener fertig ausgebi ldete Ausbi lder, Komm andanten und 
Führer zur Verfügung stehen werden. Analog zur weiterführenden 
Offiziersausbildung erfolgt auch eine weiterführende Ausbi ldung im Bereich der 
Unteroffiziere in Form des Stabsunteroffizierskurses. Zufolge d ieser qual i tativen 
Verbesserung und Anreicherung der Ausbi ldung zum Berufsunteroffizier erfolgte d ie 
Aufwertung der Heeresunteroffiziersschule zur Heeresunteroffiziersakademie. 

Die Ausbi ldung zum Milizunteroffizier erfolgt grundsätzl ich nach Ende des 
Grundwehrdienstes im Rahmen von Kaderübungen. Der Mi l izunteroffizierskurs 
besteht aus einer vierzehntägigen Ausbi ldung bei der Truppe sowie einem 
dreiwöchigen Ausbi ldungsgang an der jewei l igen Waffen- oder Fachschule. 

Basis der Offiziersausbildung sowohl für Berufsoffiziere als auch für Mi l izoffiziere 
ist die Ausbi ldung der "Einjährig Freiwilligen" {EF-Ausbildung}, die völ l ig  neu 
gestaltet und 1 995 m it den Durchführungsbestimmungen für d ie EF-Ausbi ldung 
(DBEF 95) neu geregelt wurde. Sie wi rd ausschl ieß l ich für Maturanten jährl ich zum 
Einrückungstermin  Oktober begonnen und g l iedert sich in einen al lgemeinen und 
einen fachspezifischen Ausbi ldungsabschnitt sowie eine Funktionseinweisung bei 
der Truppe. Mit dem Absch luß der EF-Ausbi ldung nach zwölf Monaten erreichen d ie 
Einjährig Freiwi l l igen den Unteroffiziersdienstgrad Wachtmeister. 

Die Weiterbi ldung zum Milizoffizier erfolgt auf Basis der abgeschlossenen EF
Ausbi ldung im Rahmen von Waffenübungen. Im  ersten Jahr nach Ende der EF
Ausbi ldung erfolgt i n  ei nem zweiwöchigen Lehrgang an der Waffenschule die 
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waffenspezifische Zugskommandantenausbi ldung. Im  zweiten Jahr nach Ende der 
EF-Ausbi ldung wird der praktische Tei l der Zugskommandantenausbi ldung bei der 
Truppe durchgeführt .  

Berufsoffiziersanwärter werden zwei Monate nach Beginn des fachspezifischen 
Ausbi ldungsabschnittes aus der EF-Ausbi ldung ausgegliedert und einem 
Vorbereitungssemester an der Theresianischen Mi l i tärakademie  zugeführt. Die 
geeigneten Berufsoffiziersanwärter haben sich im  Anschluß an das 
Vorbereitungssemester während einer Truppenpraxis in  der Dauer von sechs 
Monaten als Kommandanten auf Gruppenebene zu bewähren. 

Anschl ießend beginnt das sechssemestrige Studium zum Berufsoffizier. Die 
Verm ittlung der mi l itärwissenschaftl ichen Ausbi l dungsinhalte erfolgt an der 
Theresianischen Mi l itärakadem ie in der Dauer von vier Semestern . Die 
m i l itärfachl iche Ausbi ldung wi rd an den Waffen- und Fachschu len in der Dauer von 
zwei Semestern durchgeführt .  Die Ausbi ldung zum Einheitskommandanten und 
zum Offizier im Stab eines Batai l lons erfo lgt an der Theresianischen 
Mi l itärakadem ie  (TherMiIAk) . 

An der Landesverteid igungsakademie wird d ie Ausbi l dung der 
Bataillonskommandanten, der Brigadekommandanten und der Offiziere in  den 
Brigade- und Korpsstäben durchgeführt. 

Mit dem seit Oktober 1 994 laufenden Konzept der Offiziersausbildung konnten 
- d ie Auswahl und der Zugang zur Ausbi ldung entscheidend verbessert und 

objektiviert sowie 
- die Inhalte besser an d ie Erfordernisse der Praxis und des modernen 

Offiziersleitb i ldes angepaßt werden. 

Die Anerkennung der Offiziersausbi ldung an der TherMi lAk als 
Fachhochschulstudiengang ist beantragt. 

Die Ausbi ldung der Offiziere des Generalstabsdienstes erfolgt ebenfal ls an der 
Landesverteidigungsakademie und beginnt m it einem Auswahlverfahren, an dem 
al le Berufsoffiziere verpfl ichtend tei lzunehmen haben . 

Auch für andere H 1 -0ffiziere (I nt-Dienst, höherer m i ltech, m i lfachl. und mi lmed. 
Dienst) werden die Grundausbi l dungslehrgänge an der Landesverteidi
gungsakadem ie durchgeführt. 

Die 3 Akademien und 1 3  Waffen- bzw. Fachschulen des BH haben als zentrale 
Ausbi ldungsstätten die Leitrol le in  der Heranbi ldung des Führungs- und 
Fachpersonals. Darüber hinaus sind sie als geistige Heimat der ei nzelnen 
Waffengattungen anzusehen. 

Gleichzeitig wird der Forderung nach mehr Internationalität durch Nutzung 
ausländischer Bi ldungsangebote und Angebot der Tei lnahme an österreichischen 
Ausbi ldungseinri chtungen durch ausländische Soldaten Rechnung getragen. 1 994 
wurden 757 Ressortangehörige an zivilen und mi l itärischen Ausbildungsinstitutionen 
im Ausland ausgebi ldet, 291 Ausländer an österreichichen 

III-162-BR/97 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original)18 von 44

www.parlament.gv.at



- 16 -

Ausbi l dungseinrichtungen. 1 995 waren d ies 942 Österreicher bzw. 372 Ausländer. 
Bis Ju l i  1 996 studierten 520 Österreicher an ausländischen B i ldungseinri chtungen. 

Aufgrund der Notwendigkeit der Sicherstel l ung der raschen Ei nnahme der "HG
Neu", der Abdeckung ei nes erhöhten Umschulungsbedarfes bei einigen 
wesentl i chen Waffengattungen, der Einführung neu strukturierter 
Kaderausbi ldungsgänge und neuer Waffensysteme war d ie m ittelfristige 
Beibehaltung derzeitiger Schulstrukturen und die Sicherstel l ung der vol len 
Funktions- und Arbeitsfähigkeit in der ausbi ldungsintensiven Ü berleitungs- und 
Einnahmephase der "HG-Neu" zweckmäßig, unter g leichzeitiger Planung der 
Neukonzeption der Schulorganisation m it gestraffter Verwaltung.  

Die Ausbildungsreform ist demnach im Verg leich zur Ausgangslage 
gekennzeichnet durch 
- Neuordnung der Ausbi ldung und des Dienstbetriebes im Bereich GWD 
- Erste l lung ei nes Kaderaus- , Fort- und Weiterb i ldungssystems 
- Neugestaltung der Berufsunteroffiziers-, der EF-Ausbi ldung und der 

Berufsoffiziersausbi ldung. 

Die einzelnen Ausb i ldungsbereiche wurden im  zeit l ichen Ablauf wie folgt neu 
geregelt: 
- Ausbi ldung im Grundwehrdienst (Neuregelung vom 1 1 . 1 0 . 1 993) 
- Ausbi l dung der Einjährig-Freiwi l l igen (Neuregl ung vom 1 .6. 1 994 und 1 9.7 . 1 995) 
- Ausbi ldung zum Berufsunteroffizier (Neuregelung vom 1 0. 1 1 . 1 994) 
- Durchführungsbestimmungen für Waffenübungen (Neuregel ung vom 1 .9 . 1 994) 

Als nächster Schritt ist die Neustrukturierung der Schul organisation im Sinne 
einer Straffung und Rational is ierung vorgesehen. 

Derzeit wird d ie mögl iche organisatorische Integration von im Einsatz 
zusammenwirkenden Truppengattungen auch im schul ischen Bereich 
(Kampftruppen, Kampfunterstützungstruppen) zur Reduktion von Redundanzen (z.B . 
im  Taktikbereich , bei anderen Querschnittsbereichen) untersucht ("Waffenzentren" ) .  
Dam it wird eine Erhöhung der Effizienz bei geringerem Aufwand angestrebt. 

1.4. Dienstbetrieb 

Neben einer effizienten und exakt organisierten Ausbi ldung und zeitgemäßer 
Menschenführung erschien für d ie Motivation der Grundwehrdiener und für das 
Erreichen i hrer jewei l igen Einsatzfähigkeit das Setzen von Maßnahmen in  den 
Bereichen Optimierung des Dienstbetriebes, psychisches Umfeld  im Dienst und 
Lebensqual ität im und nach Dienst notwendig.  Durch die Einri chtung einer eigenen 
Abtei l ung für Umweltschutz in der Ausbi ldungssektion soll die Sensib i l ität der 
Heeresangehörigen und insbesondere der Grundwehrdiener in  diesem Bereich 
verstärkt werden. 

Um den Dienstbetrieb im Österreichischen Bundesheer auf eine zeitgemäße Basis 
zu stellen, wurde im Bereich der S 111 des BMLV eine Abteilung "Dienstbetrieb" 
geschaffen. 
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Durch Anpassung der Zeitordnung an zeitgemäße Maßstäbe, durch Ermögl ichung 
der vorausschauenden Freizeitplanung der Soldaten (Bekanntgabe der Jahres-, 
Monats- , Wochenplanung i n  einem Vorhabenskalender), durch eine großzügigere 
Regelung hinsichtl ich des Ausbleibens über den Zapfenstreich unter 
Berücksichtigung der m i l itärischen I nteressen, flexible Handhabung des Dienst
betri ebes an Samstagen (Einführung der quasi 5-Tage-Woche) wurde eine Opti
m ieruhg des Dienstbetriebes im Bundesheer erreicht. 

Durch gezielte Einzeimaßnahmen, wie Verbesserung der I nformation durch 
Handbücher für den GWD und für Soldatenvertreter, durch Verbesserung des 
Erscheinungsbi ldes (Anpassung der bisherigen Verhaltensregeln für Soldaten), 
durch Maßnahmen der Motivationssteigerung ( Identifikati on mit dem Verband, 
Leitbi l d) wurde dem Bereich des psychischen Umfeldes besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Die Einführung eines Rückmeldesystems (feed back) in der Einheit, periodische 
Meinungsbefragungen der Grundwehrdiener, Helpl i ne-Service für Soldaten, 
Errichtung von Freizeitbörsen und d ienstl ich unterstützte freiwi l l ige 
Freizeitgestaltung, gezielte Maßnahmen gegen Alkoholm ißbrauch und private 
Verkehrsunfäl le, Steigerung der zwischenmenschl i chen Beziehungen Kader - GWD 
durch gemeinsame Aktivitäten , erhöhte Berufchancen durch Weiterbi ldung in der 
Freizeit, E inführung der Freifahrt i n  Uniform in öffentl ichen Verkehrsm itteln sowie d ie 
Verhinderung von Suchtgiftm ißbrauch waren Maßnahmen, Verbesserungen und 
Beiträge im Bereich der Lebensqualität im und nach Dienst. 

Projekte zur Optim ierung des Dienstbetriebes werden laufend realisiert ;  sie 
bedeuten für den Al ltag des Soldaten einen wesentl i chen Fortschritt. 

Der Bereich der I nformation der Grundwehrdiener wurden durch die Herausgabe je 
einer eigenen Broschüre für die Stel lungspfl i chtigen (" I ch mach m it") und die 
Grundwehrdiener ("Soldat .. .  Leitfaden für den Grundwehrdiener") verstärkt. 

I m  Rahmen der Verbesserung des Erscheinungsbi ldes des Soldaten und der 
Motivationssteigerung durch I dentifikation m it dem Verband/Bundesheer s ind 
schwergewichtsmäßig Maßnahmen eingeleitet. 

Verbesserungen im Bereich der Wohnkultur der Grundwehrdiener s ind ein 
langwieriger und vor al lem kostenintensiver Prozeß, der j edoch weiter m it Nachdruck 
verfolgt wird. Bestrebungen zur Verbesserung der Unternehmenskultur im  
Bundesheer konzentrieren sich insbesondere auf den Bereich für die GWD. 

Der nächste Planungsabschnitt s ieht vor: 
- Optimierung des Dienstbetriebes: Vereinheitl ichung und Harmonisierung der 

verschiedenen Dienstzeitregelungen, Stärkung der Transparenz und der 
Kommandantenverantwortung durch Betonen des Grundsatzes "Ei nheit der 
Führung" (auch in der Gestaltung von Befehlen und Erlässen) und Erarbeitung 
von neuen, flexiblen, der jewei l igen Personal lage anpaßbaren Regelungen für die 
Dienste vom Tag sowie Vereinfachung der Anzugsordnung. 
Psychisches Umfeld: Weiterer Ausbau von Maßnahmen zur Verhinderung des 
Eindringens des Suchtgiftm ißbrauches, Betreiben der Erste l lung von Leitbi ldern 
und im Zusam menhang damit, Stärkung des Selbstbewußtseins des 
Kaderpersonals, u .a. durch die Herausgabe von "Verhaltensregeln " .  
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- Verbesserung der Lebensqualität innerhalb mil. Liegenschaften: Fortsetzung 
der Anpassung des Unterbringungsstandards (u . a. durch Senkung der 
Belagsziffern; weg von großen Mannschaftsunterkünften auf Unterkünfte mit ei ner 
Belagsstärke von vier Mann) an zeitgemäße Verhältnisse, Festl egung und 
Zuweisung einer Normausstattung von Betreuungsgerät und weiterer Ausbau der 
Freizeiteinrichtungen (Freizeitbörsen) in den Garnisonen. 

1.5. Führungsorganisation 

Vorangestel lt wird, daß im österreichischen Bundesheer seit 1 991 im Zuge der 
Schaffung schlankerer Führungsstrukturen das Armeekommando, das Kdo 
PzGrenDiv, das DivKdo zbV (TherMiIAk) und 25 LWRKden (M) aufgelöst wurden . 

Die Befehlsgewalt über das österreichische Bundesheer übt der Bundesminister für 
Landesverteid igung gem. § 4 WG grundsätzlich im Wege der Kommandanten aus. 
Er stellt damit die oberste Ebene der mi l itärischen Führung dar. Er bedient sich 
dabei des Bundesministeri ums für Landesverteidigung,  welches Hi lfsorgan der 
mil itärischen Führung ist. In  bestimmten Fäl len wird der Leitungsstab/BMLV unter 
der Leitung des Generaltruppeninspektors als "Einsatzmanagement" des 
Bundesministeri ums für Landesverteidigung aktiviert. Dem Leitungsstab obl iegt 
insbesondere die Beratung und Unterstützung des Bundesministers im Bereich der 
mil itärstrategischen und logistischen Führung sowie die Zusammenarbeit mit dem 
staatl ichen Krisenmanagement. 

Im einzelnen wird von folgenden Parametern ausgegangen: 
- Führungserfordernisse für rasch verfügbare Kräfte bzw. für Präsenzkräfte sowie 

für Einsätze im internationalen Rahmen im Ausland. 
- Anpassung der Führungsorganisation an d ie vorgegebenen pol itischen 

Verwaltungsstrukturen zur mögl ichst reibungslosen Zusammenarbeit im Sinne 
des staatl ichen Krisenmanagements und der gegenseitigen zivi l -mil itärischen 
Unterstützung. 

- Berücksichtigung zweckmäßiger Verwaltungsabläufe. 

Die Mitwi rkung an friedenserhaltenden und humanitären Ei nsätzen im Rahmen eines 
europäischen Sicherheitssystems machen mittelfristig ein hohes Maß an 
Harmonisierung stabsdienstl icher Abläufe und Strukturen erforderl ich , um 
Interoperabi l ität und Effektivität in der internationalen Führungsarbeit zu 
ermögl ichen. 

Beim Einsatz von Tei lkräften des Bundesheeres wi rd im al lgemeinen jenes 
Korpskommando mit der operativen Führung betraut, in  dessen friedensmäßigem 
Führungsbereich der Operationsraum l iegt. Die Korpskommanden sind daher sowohl 
für operative als auch für taktische Führungsaufgaben befäh igt. 

Die Mi l itärkommanden sind als Territorialkommanden anzusehen, mit der 
Befähigung zu Assistenzleistungen sowie zu taktischen Führungsaufgaben 
geringeren Umfanges (Sicherungseinsätze der unteren Bedrohungsstufe) in ihrem 
jeweiligen Territorialbereich. 

Um auf d ie damals noch offene Entwicklung in den Nachbarstaaten eine flexible 
Führungsstruktur verfügbar zu haben und auch um die "HG-Neu" in di enstrechtlicher 
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und organisatorischer Hinsicht adäquat umsetzen zu können , war das 
Vorhandensein von drei Korpskommanden zweckmäßig und notwendig. 

Aufgrund der nunmehrigen s icherheitspol itischen Entwicklung und der dam it 
verbundenen strukturel len Anpassungserfordernisse ist eine weitere Straffung der 
Führungsorganisation geboten.  

Dabei wäre Anzahl und AufgabensteI l ung der Korpskommanden (KpsKden) zu 
beurtei len .  

Gleichzeitig ist e ine klare Kompetenzabgrenzung zwischen KpsKden und Mi l Kden 
vorzunehmen. 

Die Überprüfung und Schulung der obersten Führungsstruktur erfolgt laufend i n  
Form von Alarmierungen und Leitungsstabübungen. 

1.6. Präsenzkräfte 

Die Schaffung der Präsenzkräfte ergab s ich aus der Notwendigkeit und Absicht, 
bereits m it den Mitteln der Friedensorganisation Sicherungseinsätze geringen 
Umfanges und niederer I ntensität bzw. Katastrophen- und Assistenzeinsätze 
bewältigen zu können. 

1 .6. 1 .  IST-Zustand 

Zur Erfül lung der Präsenzerfordernisse von rund 1 0. 000 Mann waren seit Beginn 
des Übergangs der Friedensorganisation i n  d ie " HG-Neu" ,  beginnend im Jahr 1 993, 
n ie weniger als 1 2.000 Mann an Kader und für d ie Präsenzaufgabe geeignete GWD 
verfügbar, wobei die Zusammensetzung nach Stabs-, Führungs- , Unterstützungs
und Kampftruppen je nach Befül lungsgrad differenziert ist. 

Die Zuordnung der Verbände orientiert sich am Einsatzkonzept ei nerseits 
(Präsenzerfordernisse) und an der derzeitigen Dauer des Grundwehrdienstes 
andererseits (7 oder 8 Monate) . 

Dauer des oPD Präs enzkraft Insgesamt 

7 Monate 1 StbR 4 StbR 
7 Monate 3 JQR 1 2  J�R 
8 Monate 1 PzGrenBrig 3 PzGrenBrig 
8 Monate 1 P iB 3 P iB 

Die Dauer des ordentl ichen Präsenzdienstes (oPD) be i  den Stabsregimentern 
(StbR) und Jägerreg imentern (JgR) beeinf lußt d ie Zahl der notwendigen 
infanteristischen Präsenzverbände zur Erreichung einer dauernden Präsenzstärke 
von rund 1 0.000 Mann. 
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1 .6.2. Präsenzerfordernisse 

Die Präsenzerfordernisse werden somit durch das Bundesheer in quantitativer 
H insicht erfül lt. Die derzeitige Zusammensetzung der präsenten Kräfte entspricht 
den Befül lungsgraden der Kommanden und Verbände. Das Schwergewicht sol lte 
jedoch zugunsten der "Kampfeinheiten" verschoben werden. 

Al lerdings muß auch festgehalten werden, daß die "Aufbietung der Kräfte" der 
jewei l i gen Situation gerecht werden muß  und flexibel auf die verfügbaren Truppen 
zurückzugreifen sein wird . Dies bedeutet, daß d ie Präsenzkräfte in i hrer 
Zusammensetzung d ie gesamte Palette der Organisationselemente des 
Bundesheeres enthalten sol len. Die Überprüfung der Ei nsatzfähi gkeit dieses 
Systems erfolgt seit E inführung durch jährl iche Alarmierungen. 

1 .6. 3. Assistenzeinsatz 

Seit 1 .9. 1 990 wird der Assistenzeinsatz im  Burgenland als sicherheitspolit ische 
Assistenz gem . § 2 Abs . 1 l it b WG geführt. Mit Stand 3 1 . 1 0. 1 996 beträgt die 
Gesamtanzahl der Aufgreifungen 37.871 Personen, wovon 9.809 auf 
Gendarmerie/Zol l  und 28.062 das sind 74, 1  % auf das österreichische Bundesheer 
entfal len.  Hiezu werden im Monatsdurchschnitt derzeit etwa 1 .400 Soldaten 
eingesetzt. Ab März 1 997 ist eine Verstärkung, vornehm l i ch im nörd l ichen 
Überwachungsbereich, um 400 Mann vorgesehen. 

1.7. Einsatzorganisation 

Die Rücknahme der Gesamtstärke des österreichischen Bundesheeres vom 
Planungsziel der Raumverteidigung m it 300.000 Mann und dem Planungsziel der 
"Heeresgl iederung 87" m it einer Gesamtstärke von 240.000 Mann ist entsprechend 
der "HG-Neu" 1 20.000 Mann (zuzüg l ich einer Personalreserve) . 

Die Reduzierung auf 1 20.000 Mann (+ Personalreserve) ist über die vorgesehene 
Organisationsplangestaltung und die Reduzierung von Tei len der Organisation im  
Zuge waffentechnischer Umrüstung erfolgt. 

Das "Aufbietungssystem gem . HG-Neu" reagiert f lexibel und gestaffelt auf jewei l ige 
Bedrohungen bzw. Aufgaben (Tei lmobi lmachung bis Gesamtmobi lmachung) . Das 
System stützt s ich auf Mobi lmachungskennungen der Bereitstel lungsscheine und auf 
deren Kundmachung in den Medien - insbesondere ORF. Als Zeitansatz - je nach 
Anwendung festgelegter Verfahren und U mfang der (Tei l ) Mob sind für d ie 
Verfügbarkeit aufgebotener Kräfte rund 48 bis 96 Std. (2-4 Tage) anzusehen . Dabei 
wi rd (bei einer Tei lmobi lmachungsgrößenordnung von beispielsweise 5 .000 Mann 
und ohne Friktionen) von folgendem Zeitablauf ausgegangen: 
- Aufbietungsprozeß und Kundmachung : 1 Tag 
- Einrücken des Mobschlüsselpersonals :  pl us 0 - 2 Tage 
- Formierung des Verbandes m it Gesamtpersonal: weitere 0 - 2 Tage 

Die Personalreserve von rund 24.000 Mann wird m it dem jewei l igen Verband 
aufgeboten, ein Sonderverfahren ist n icht vorgesehen. Sie dient der Auffül lung der 
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Verbände auf 1 00 % des SOLL-Standes, ist ei ngekleidet und verfügt über 
Handfeuerwaffen und Ausrüstung . 

Soweit d ie "zusätzl ich rasch verfügbaren Kräfte" (5.000 Mann) n icht durch Aufschub 
der Entlassung aus dem oPD etc. aufgeboten werden, ist ihre Aufbietung an den 
(einen) gesetzl ich vorgeschriebenen Aufbietungsweg gebunden . (Siehe Abschnitt 11 , 
Zi . 1 . 2 .3. 1 ,  letzter Absatz) . Die Verfügung obl iegt dem Bundesmin ister für 
Landesverteidigung. 

Der Übergang vom raumgebundenen Konzept m it einer hohen Anzahl 
i nfanteristischer Kräfte zu einem Heer fl exiblerer Reaktion ist in diesem Bereich am 
signifikantesten erkennbar. 

1.8.  Personalsituation/Kader 

1 .8 .1 . Allgemeines 

Die m it der "HG-Neu" für einen Zeitraum von sieben Jahren geplanten 
Rational isierungen im Verwaltungsbereich (minus 1 .600 Planstel len ,  davon 200 
zugunsten der Truppe) wurden p lanmäßig vol lzogen und haben zu folgenden 
Planstel l eneinsparungen geführt :  

1 990 1 00 
1 991 1 50 
1 992 1 50 
1 993 1 80 
1 994 1 88 
1 995 351 
1 996 6 1 2 

Die Gesamtsumme der Planste l lenreduktion in den Jahren 1 990 bis 1 996 beträgt 
somit 1 .73 1 P lanstel len ; 1 997 ist eine Reduktion um weitere 599 Planstel len 
vorgesehen . 

Für das Bundesheer werden im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes 1 996 folgende 
Planstel len ausgewiesen : 

2.887 
1 1 .655 

7 .486 
7.809 

29.837 

Offiziere 
Unteroffiziere 
Zivi lbedienstete 
Mi l itärpersonen auf Zeit 
Summe (sowie 1 09 Lehrl inge) 

Mi l itärpersonen auf Zeit/Zeitsoldaten:  In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe 
monetärer und sozialer Verbesserungen für Zeitsoldaten durchgeführt. Der "Umbau" 
vom I nstitut des "Zeitsoldaten/Lang" zur "M i l itärperson auf Zeit" (MZ) erfolgt plan
mäßig .  Von den 7.809 Planstel len 1 996 der MZ sind bereits 3 .6 1 2 ,  das sind rund 
46 % (bezogen auf die 7 .360 Planstel len 1 997 wären das 49 %) besetzt. 
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1 .8.2. Besetzungsgrad 

1 . 8 .2 . 1 . Der Besetzungsgrad nach Personengruppen 

Besetzung nach Personengruppen in % 

" HG-Neu" :  Richtwert Erfül l ung des Erfül lung gem. 
Arbeitsplatzrahmens "HG-Neu" - Richtwert 

Offiziere 80 % 77 %6 96 % 
Unteroffiziere 80 % 58 % 73 % 
Zivi le  Bedienstete 80 % 87 % + 1 00 % 

Die durch d ie Orgpläne vorgegebene Struktur (32.680 Arbeitsplätze) ergi bt in  
Verbindung mit dem Richtwert des BMLV im Rahmen der "HG-Neu" zur 
Effektivbesetzung von 80 % (26. 1 44) eine Unterdeckung im Unteroffiziers-Bereich , 
d ie durch ein Konzept der stärkeren Trennung von zivi len und m i l itärischen 
Arbeitsplätzen und der daraus folgenden Umwandlung und den Einsatz von 
"M i l itärpersonen auf ZeW (MZ) teilweise kompensiert werden wi rd . 

1 .8 .2 .2 .  Der Besetzungsgrad der Verbände und Dienststel len insgesamt 

Der Besetzungsgrad der Verbände und Dienststel len vari iert stark nach der Region. 
Verbände i n  Kärnten und in der Steiermark erreichen bzw. überschreiten fast 
ausnahmslos den " HG-Neu"-Richtwert (RW) von 80 % .  Im  Süd- und MitteI 
Burgenland , im nörd l ichen N iederösterreich und  i n  Oberösterreich wi rd durchwegs 
ei n 70 %-iger (85 % RW) Besetzungsgrad erreicht. Besetzungsgrade um 60 % 
(75 % RW) oder darunter überwiegen im Großraum Wien (Ausnahme JgR 2) und 
südl ich von Wien bis Wr. Neustadt, im Großraum der Stadt Salzburg und in 
Vorarl berg. Siehe dazu: Übersicht der Brigaden und Regimenter sowie 
auszugsweise von Verbänden außerhalb der Durchschnittswerte. 

Die infanteristischen Kam pftruppen sind i m  Durchschnitt zu 71 % (89 % RW) 
besetzt, wobei regional starke Unterschiede auftreten .  

Die 3 Panzergrenadierbrigaden weisen einen durchschnittl ichen Besetzungsgrad 
von 77 % (96 % RW) auf, wobei zu bemerken ist, daß die Verbände der 9. 
PzGrenBri g personel l deutl ich schwächer als d ie Verbände der 3. und 4. PzGrenBrig 
s ind (3 . PzGrenBrig: 80 %/1 00 % RW, 4. PzGrenBrig :  86 %/+ 1 00 % RW, 
9. PzGrenBrig 66 %/83 % RW) . Somit weisen die 3.  und 4. PzGrenBrig im Schnitt 
einen deutl ich höheren, d ie 9. PzGrenBrig  einen geringfügig schlechteren 
Besetzungsgrad auf, als der Durchschnitt al ler infanteristischen Kampftruppen m it 
7 1  % (89 % RW) . Die Verbände der Fl ieger- und Fl iegerabwehrtruppe weisen einen 
durchschnittl ichen Besetzungsstand von 80 % des Planstel lenrahmens auf, l i egen 
am RW und dam it im BH- internen Durchschnitt. 

6 ohne Zeitsoldaten-Offiziere 
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% vom Arbeits- % vom "HG-
_platzrah m en Neu"-Richtwert 

StbR 7 Kärnten 97 % + 1 00 % 
VR 1 Graz 96 % + 1 00 % 
JQR 7 KlaQenfurt 93 % + 1 00 % 
AR 2 Klagenfurt 92 % + 1 00 % 
AR 1 Feldbach 90 % + 1 00 % 
PzAB3/3.  PzGrenBrig Allentsteig 88 % + 1 00 % 
4. PzGrenBrig Oberösterreich 86 % + 1 00 % 
AufkiR 1 Graz 84 % + 1 00 % 
PzB 1 4/4. PzGrenBriQ Wels 84 % + 1 00 % 
PzGrenB 13/ Ried/lnnkreis 82 % + 1 00 % 
4. PzGrenBriQ 
LRU Salzburg 82 % + 1 00 % 
JQR 5 Strass 82 % + 1 00 % 
PzStbB 3/ Mautern 82 % + 1 00 % 
3. PzGrenBriQ 
3. PzGrenBrig Niederösterreich 80 % 100 % 
PzGrenB 9/ Horn, Weitra 79 % 99 % 
3. PzGrenBrig 
FIAR 2 Zeltweg 79 % 99 % 
AufkiB 3 Mistelbach 77 % 96 % 
JgR 1 Pinkafeld 77 % 96 % 
JQR 1 2  SpittaVDrau 75 % 94 % 
StbR 6 Tirol 74 % 93 % 
AR 3 Wr. Neustadt 72 % 90 % 
JQR 4 Oberösterreich 69 % 86 % 
JgR 2 Wien 69 % 86 % 
StbB 3 Amstetten 68 % 85 % 
JgR L Lienz 67 % 84 % 
JgR 10 St. Michael 66 % 83 % 
9. PzGrenBriQ N iederösterreich 66 % 83 % 
PzB 33/9. PzGrenBrig Zwölfaxing 65 % 81 % 
StbB 4 Kirchdorf a. d.K. 65 % 81 % 
HFMR St. Johann 64 % 80 % 
PiB 3 MELK 64 % 80 % 
FIAR 3 Salzburg 63 % 79 % 
StbR 1 Burgenland 63 % 79 % 
JgR 6 Tirol 61 % 76 % 
JQR 1 1  Neusiedl 61 % 76 % 
VR 2 Salzburg 61 % 76 % 
PzStbB 9/ Götzendorf 59 % 74 % 
9. PzGrenBriQ 
JgR 3 Korneuburg 59 % 74 % 
AufkiR 2 Salzburg 58 % 73 % 
PzGrenB 35/ Großm ittel 58 % 73 % 
9. PzGrenBrig 
FIAR 3 Salzburg 58 % 73 % 
JgR 8 Salzburg 57 % 71 % 
VR 3 Zwölfaxing 57 % 7 1  % 
FMB 4 Wien 55 % 69 % 
FIFMB LanQenlebarn 55 % 69 % 
JgR 9 Vorarlberg 52 % 65 % 
FlAR 1 Gr. Enzersdorf 49 % 61 % 
PiS 2 Salzburg 47 % 59 % 

.. 

Die differenzierte Befullung ergibt sich einerseits aus einem regional sehr unterschiedlichen 
Kaderaufkommen und andererseits aus der unterschiedlichen Ausgangsbasis (unterschiedlicher 
Planstellenrahmen des Jägerregiments im Vergleich zum ehemaligen Landwehrstamm regiment) 
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Während bei zah l reichen Verbänden, d ie sich unter dem RW der "HG-Neu" 
befinden, seit 1 993 eine durchaus erfreul iche Entwicklung feststel len läßt, muß bei 
ein igen Verbänden auch langfristig m it einem zu geringen Kaderaufkommen 
gerechnet werden. 

1 .8.3.  Zusammenfassung IST-Stand der Personalsituation/Kader 

Aufgrund der vorgegebenen Planstel lenanzahl (die i n  den kommenden Jahren zu
folge der generel len Budgetersparniserfordernisse des Bundes weiter reduziert wer
den wird) und als Folge des regional äußerst unterschied l ichen Personal auf
kommens weist die Gesamtorganisation so differenzierte Befü l lungsgrade auf, daß, 
wie anläßl ich der Beschlußfassung der " HG-Neu" vorgesehen, nach erfolgter Ein
nahme eine Strukturoptim ierung durchgeführt werden sol l .  

D iese sol l  durch eine Verdichtung erfolgen, wobei es jedoch kei ner generel len 
Strukturänderung bedarf (und d ies auch nicht richt ig wäre) , vielm ehr sind punktuel le 
organisatorische Straffungs- und Konzentrierungsmaßnahmen sowie e ine mögl iche 
Differenzierung in kaderstarke und Normal-Verbände vorzusehen. 

1 .9. Personalsituation/GWD 

1 .9. 1 .  Allgemeines 

Der jährl iche Wehrpfl ichtigenbedarf für den Betrieb der Friedensorganisation und für 
das Erreichen bzw. Erhalten des Umfanges des mobi lgemachten Bundesheeres 
wurde m it durchschnittl i ch 34.000 Mann im Rahmen der "HG-Neu" defin iert. 
Ausgegangen wurde dabei von den festl iegenden Zahlen der Geburtsjahrgänge, 
ei ner angenommenen Zivi ld ienstrate und etwa gleichbleibenden 
Taugl ichkeitswerten. I n  den Jahren 1 993 - 1 996 betrug die Zahl der zum Dienst 
herangezogenen Grundwehrdiener im  Durchschnitt 35.21 5 Mann.  

1 .9.2. Wehrpflichtigenaufkommen 

Das stetige Absinken des Wehrpfl ichtigenaufkommens erg ibt sich aus der folgenden 
Statisti k  (Ende 1 2/96) der Geburtsjahrgänge 1 962 - 1 979: 

Jahrgang Anzahl Jahrgan� Anzahl 
1 962 66.435 1 971  53.642 
1 963 67.005 1 972 5 1 .081  
1 964 66.679 1 973 47 .546 
1 965 65.084 1 974 46.680 
1 966 64. 1 25 1 975 45.067 
1 967 63.697 1 976 42.6 1 2 
1 968 63.298 1 977 41 .656 
1 969 60.276 1 978 41 .529 
1 970 55.968 1 979 42.220 
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Mit dem Geburtsjahrgängen 1 978 ff. wi rd s ich , wie s ich aus der Statisti k  der 
männl ich Lebendgeborenen der Geburtsjahrgänge 1 965 - 1 985 ergibt ,  das 
Wehrpfl ichtigenaufkom men vorübergehend wieder leicht erhöhen (siehe Grafik) : 

HAENNL lCHE LEBENDGEBDRENE 

(GEBUR TS..JAHRGAENGE 1965 - 19851 
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INFPLAN-Gra f j k  Ers t el l t  von: BHL V/Erg A/HLADEK 

1 .9.3. Tauglichkeit7 

taugl ich untaugl ich vorüberg. Besch luß  Summe 
untauQl ich ausgesetzt 

ES Summe % Summe % S umme % Summe % % 

B 1 . 384 85 1 62 1 0  80 4,9 2 0, 1 1 .628 1 00 

K 2. 776 84,4 367 1 1 ,2 1 1 8 3,6 1 3  0,4 3.274 1 00 

N 7. 1 27 87,4 8 1 7 1 0  1 6 1  2 47 0,6 8. 1 52 1 00 

0 6. 846 85,6 597 7,4 367 4,6 1 90 2,4 8.000 1 00 

S 2.476 83, 9  3 1 7 1 0,7 155 5,2 3 0 , 1  2.951 1 00 

ST 5.902 83 , 3  752 1 0,6 4 1 2  5 , 8  2 1  0,3 7.087 1 00 

T 2.694 69,4 6 1 1 1 5 , 8  506 1 3  69 1 , 8 3. 880 1 00 

V 1 .460 69,9 329 15,8  283 1 3,5 1 7  0,8 2. 089 1 00 

W 5. 344 74,4 1 . 075 1 4, 9  494 6,9 272 3,8 7. 1 85 1 00 

I: 36. 009 81 ,4 5.027 1 1 ,4 2. 576 5,8 634 1 ,4 44.246 1 00 

7 Anzahl und Ergebnisse aller zwischen dem 1.1. und 31.12.1995 abgeschlossenen Stellungsverfahren 
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Die Stel lung des zuletzt untersuchten Geburtsjahrganges 1 977 ergab eine 
Taug l ichkeitsrate von 8 1 ,46 %. Die Untaugl ichkeitsrate beträgt 1 1 , 37 % ,  
vorübergehende Untaugl ichkeit wurde i n  5 ,82 % der Fäl le registriert. Der Besch luß  
ausgesetzt wurde in  1 , 43 % .  

H insichtl ich al ler untersuchten Jahrgänge beträgt d i e  Taugl ichkeitsrate 82  % ,  die 
Untaugl ichkeitsrate 1 1 , 1 8  %, vorübergehend untaugl ich waren 5 ,97 %. Die 
Untaugl ichkeitsrate weist im 5-Jahresvergleich i nsgesamt eine etwa konstante 
Entwicklung auf, differiert aber i m  Bundesländervergleich erhebl ich.  (So ist etwa in  
Wien d ie  Untaug l ichkeitsrate doppelt so  hoch wie i n  Oberösterreich . )  

1 .9.4. Zivildienst 

Die Zivi ld ienstentwicklung hat nach der vorübergehenden Abschaffung der 
Zivi ld ienstkommission im Jahre 1 9928 einen sprunghaften Anstieg verzeichnet, der 
ab April 1 994 aufgrund der Zivi ld ienst-Novel le zu Jahresbeginn 1 994 wieder auf 
Zivi l dienst-Anträge von rund 6 .000 Wehrpfl ichtigen pro Jahr zurückging.  

1 990 3 .368 Zivi l diener 
1 991  4.532 
1 992 1 2. 558 
1 993 1 4. 1 60 
1 994 1 4.930 
1 995 5.998 
1 996 6.644 

1 .9.5. Konsequenzen 

Unter Einbeziehung späterer Personalbewegungen (Beendigung von Auslandsauf
enthalten , Einbürgerungen , Veränderungen des Gesundheitszustandes) wird von 
ei ner vorsichtigen Planungsgröße von 32.000 Mann ausgegangen. 

Knappe GWD-Zahlen bedingen Straffungsprozesse in der Organisation, um die 
Zielsetzung ausreichend befül lter Einheiten verfolgen zu können. 

Zur Diskussion um die al lgemeine Wehrpfl icht ist - unabhängig von 
Kapazitätsauswirkungen - darauf hinzuweisen, daß der m ittel- und 
m ittelosteuropäische Raum nach wie vor seine Sicherheit auf 
Wehrpfl ichtigenarmeen aufbaut, was seine Begründung in der geopol itischen 
Ausgangslage,  der damit verbundenen sicherheitspol itischen Zielsetzung und dem 
som it erforderl ichen Gesamtumfang der Streitkräfte findet. Die Nachbarstaaten 
Österrei chs verfügen derzeit über das System der allgemeinen Wehrpfl icht. 

8 BGBL Nr. 675/91 
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1. 10. Infrastruktur, Rationalisierung , Privatisierung 

Im Bundesministerium für Landesverteid igung wurden bereits zu Beginn der 90er 
Jahre ein eigenständiges umfangreiches Rationalisierungs- und 
Privatisierungsprogramm eingeleitet und durchgeführt, das d ie Schwerpunkte 

Rational is ierung der Verwaltung und sonsti ger Strukturen 
- Auslagerung von Aufgaben und Tätigkeiten 
- Verm inderung der Infrastruktur 
umfaßt und zu erhebl ichen Einsparungen bzw. Kostenvorteilen führt. 

1 . 1 0. 1 .  Grundsätze der Privatisierung und Rationalisierung 

Zur Privatisierung erscheinen nur Aufgaben geeignet, d ie durch Private zu 
geringeren Kosten erbracht werden können .  Gleichzeitig muß aber davon 
ausgegangen werden,  daß es durch Privatisierungsvorhaben zu kei ner 
E inschränkung der E insatzbereitschaft kommen darf, daß nur in der Praxis 
erarbeitbares Wissen (know-how über Geräte die von der Aufgabenerfül lung 
spezifisch für das Bundesheer erforderl ich si nd) n icht entzogen wi rd und keine 
Monopolsituationen entstehen. ( Im Fal le ei ner Monopol is ierung können auch 
Verteuerungseffekte auftreten. So ist z .B .  der Aufwand des Bundesheeres nach 
Aufgehen des Bundesamtes für Zivi l luftfahrt in die Austro-Control l  Ges .m .b .H .  von 
früher unter 20 Mi l l ionen Sch i l l ing pro Jahr auf nunmehr über 1 00 Mi l l ionen Schi l l ing 
um mehr als das 5-fache angestiegen .) 

Unter Wahrung des Mindestmaßes der Versorgungssicherheit l iegt das 
Schwergewicht der Rationalisierungsmaßnahmen auf Vorhaben , aus deren 
Real is ierung eine Verringerung des Personaleinsatzes,  die Senkung von 
gebundenem Kapital , d ie Verm inderung laufender sonstiger Betriebskosten (bzw. 
die Vermeidung sonst entstehender Mehrkosten) und d ie Anerkennung des 
besonderen Bemühens des Ressorts um die sparsame Mittelverwendung zu 
erwarten ist. 

1 . 1 0.2. Infrastruktur 

Im  Kasernenkonzept 1 993 wurden 8 Kasernen,  d ie kurz- bis m ittelfristig ohne 
größere Ersatzbauten abgegeben werden können, zum Verkauf vorgesehen : 
- Nenzing/Gal ina 

Salzburg/Kaserne Thalgauberg 
Spittal a.d.  Drau/Troyer-Kaserne 
Völ kermarkt 
Hal l  i .T./Speckbacher-Kaserne 
Li nZ/Arti l lerie-Kaserne (Tei le des Grundstückes) 
St. Pölten/Kopal-Kaserne (Zieritzareal) und 
GraZ/Puntigam . 

Von den o.a. Uegenschaften wurden Spittal und Völkermarkt verkauft und 
Gal ina/Nenzing und Tei le Hal l/Speckbacher-Kaserne geräumt (Verkauf Galina 
wegen Nutzung als Flüchtl ingsunterkunft durch BMI bisher nicht mögl ich) . 
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Die Zusammenführung von auf verschiedene Amtsgebäude (AG) vertei lte 
Dienststel len in das AG Roßau ist in Angriff genommen und in Teilen bereits 
real is iert. 

Die bei den größten Kasernen, die wertmäßig ca. 2/3 des gesamten 
Abverkaufsprogrammes ausmachenden in Salzburg/Siezenheim und Klessheimer 
Al lee, wurden vom BMLV bereits im Sommer 1 993 zum Verkauf an das BMWA 
freigegeben; im  Fal le des Amtsgebäudes Klessheimer Al lee ist durch d ie zuletzt 
fehlende Bereitschaft der Gemeinde zur Umwidmung laut Angaben des BMWA der 
Verkauf nunmehr überhaupt in Frage gestellt. Die Abgabe weiterer Kasernen 
(Hochfi nstermünz, Salzburg/Thalgauberg , Tei le  Wörg l/ lnnerkofler-Kaserne und 
Neulengbach/Custozza-Kaserne) befindet sich in  Real is ierung. Die Freigabe 
weiterer Objekte (z. B .  Wien/S immeri ng, I nnsbruck/Pulverturm) ist vorgesehen. 

Als Konsequenz der Reduzierung des Heeresumfanges und der Änderung der 
Konzeption wurde die Errichtung von Festen Anlagen eingestel lt, da der Bedarf n icht 
mehr gegeben war. I nsgesamt wurden vom BMLV bisher - einschl ießl ich der 
Auflösung der Mob-Lager - rund 40 Liegenschaften mit über 865.000 m2 
Grundfläche freigegeben. 

Die neue Heeresstruktur und die angepaßten Ausbi ldungsabläufe erfordern d ie 
Erhaltung, zum Teil auch Vermehrung und Vergrößerung sowie den weiteren 
Ausbau der ständigen Übungsflächen des Bundesheeres, weil 
- präsente Verbände i n  einer klar defin ierten Anzahl zu einem bestimmten 

Zeitpunkt zu üben haben 
- das freie Gelände i n  der erforderl i chen I ntensität n icht mehr so wie bisher beübt 

werden kann (Umweltbelastung) 
- neue Waffensysteme veränderte Sicherheitsnotwendigkeiten bringen. 

Daher waren die Modernisierung der Garnisons- und Truppenübungsplätze sowie 
der Schießplätze durch die Ausstattung m it elektronisch gesteuerten Schießanlagen 
und Lärmschutzmaßnahmen ein wichtiger Beitrag zur Ausbi ldungsreform . 

Die Auflassung des TÜPI Koschutta zufolge Wegfal ls des Bedarfes ist eingeleitet. 

Im  Sinne der Notwendigkeit organisatorischer Straffungsmaßnahmen wäre daher d ie 
Auflassung unrationel ler Kasernen bzw. Garnisonen weiter zu verfolgen bzw. bedarf 
ei ne Organisati onsänderung einer Neubeurtei l ung zur weiteren Vorgangsweise. 

1 . 1 0. 3. Rationalisierung und Einsparungen 

Bereits Anfang 1 991  wurde ein Aufnahmestopp in  der Zentralstel le verfügt, Mitte 
1 99 1  das Armeekommando aufgelöst und eine Neustrukturierung als Schwerpunkt 
i nnerhalb der bestehenden Organisation eingeleitet. 

Mit März 1 992 i st für den Bereich des Verteidigungsministeriums ei ne neue 
Geschäftseintei lung für die Zentralstel le verfügt worden . Som it wurden erhebl iche 
strukturelle Verbesserungen in  Verbindung mit der Einsparung von Planstellen 
bewirkt. 

III-162-BR/97 der Beilagen - Bericht - 01 Hauptdokument  (gescanntes Original) 31 von 44

www.parlament.gv.at



- 29 -

Mit der " HG-Neu" wurde seit 1 992 eine umfassende Änderung der Organisation 
verbunden m it Rational isierungen vorgenommen. 

Mit  Einnahme der neuen Geschäftseintei lung kam es zur Einsparung von 1 0  
Abtei l ungen in der Zentralstel le sowie von rund 1 0 % der Planstel len . Mit der "HG
Neu" wurde d ie  Anzahl der Regimentskomm anden um ca. 2/3 (von 35 auf 1 2) 
reduziert. I nsgesamt wurden im Bereich des BMLV seit 1 990 bis 1 997 2.330 
Planstel len ei ngespart (real ! ) .  

1 .1 0.4. Instandsetzung, Werkstätten, Kfz 

Grundsätzl ich ist hier festzuhalten , daß auch in  H inkunft für Einsatzaufgaben 
I nstandsetzungselemente vorzusehen sind,  wei l  zivi le  I nstandsetzungseinrichtungen 
gerade in den Grenzräumen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus bedarf es im Einsatz vermehrt einer Sofortreaktion. Im Frieden ist daher zur 
Einsatzvorbereitung entsprechendes Personal und die Bereitstel lung von Material 
erforderl ich .  Die Ausbi ldung selbst ist sinnvol lerweise primär wieder an tatsächl ich 
vorhandenem Schadgerät durchzuführen. I m  Einsatz ist d ie al lein ige Abstützung auf 
zivi le  Einrichtungen problematisch, weil Personal - und Materialverfügbarkeit nicht 
ohne weiteres sichergestel lt werden können. 

In diesem Bereich hat das Bundesheer ab Beg inn der 90er Jahre einen Großteil von 
Wartungs- und I nstandsetzungsleistungen an Privatfi rmen vergeben. Der Wert 
d ieser Aufträge betrug im Verlauf der letzten Jahre ca. 750 Mio. Schi l l ing pro Jahr. 
Dieser eingeschlagene Weg wird konsequent weiter verfolgt und 
Materi alerhaltungsaufträge für handelsübl iche Kfz (VW, Audi) sowie technische 
Ü berprüfungen grundsätzl i Ch an Private vergeben. 

Im Bereich der Werkstätten werden hinsichtl ich der Auslastung und der erbrachten 
Arbeitsleistung nicht entsprechende Standorte unter dem Aspekt der Sicherstel lung 
der Abrufbereitschaft und der damit verbundenen Notwendigkeit der 
Versorgungssicherheit und technischem Know-how aufgelassen . 

E ine mögl iche Reduktion des Kraftfahrzeugparkes durch Zukauf von 
Transportleistungen wi rd zur Zeit im  laufenden I FOR-Einsatz erprobt. 

1 . 1 0.5. Lagerhaltung 

Das Bundesheer hat im  wesentl ichen eine zweistufige Lagerorganisation,  d ie Lager 
der Bedarfsträger und Heereslager. Die Ebene der Bedarfsträger kann n icht 
ausgegl iedert werden, da durch diese Lagerform die Truppe für einen bestimmten 
Zeitraum in wichtigen Bereichen autark ist. 

Im Bereich der Heereslager, wäre die heeresinterne Lagerfunktion ganz oder 
teilweise an Private zu übertragen . Dadurch sowie durch neue 
Beschaffungsverfahren (z.B .  Abrufe von Firmen in kleineren Losen bzw. 
Di rektausl ieferung bestimmter Güter an die Truppe) sol l  der verbleibende zentrale 
Lagerbestand in 
- den Heeresfel dzeuglagern um ca. 30 bis 40 % 
- den Heeresmunitionsanstalten und Lagern um ca. 5 bis 1 0 % und 
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- den Heereswirtschaftsanstalten um ca. 40 bis 50 % herabgesetzt werden. 

Weiters wird die Entsorgung bestimmter Abfäl le und die Umwälzung der 
Medikamentenausstattung der Truppe an Private vergeben werden , wodurch die 
Heeresorganisation von nicht einsatzrelevanten Aufgaben entlastet wird. 

1 . 1 0.6. Weitere Rationalisierungsmaßnahmen 

Die derzeitige budgetäre Situation des B MLV erfordert es , i n  Korrelation zur "HG
Neu" d ie  Zentralstel le ,  d ie  Ämter und  sonsti gen nachgeordneten Dienststel len 
neuerl i ch einer Überprüfung auf zwingend zu erfü l lende Aufgaben , weitere 
Einsparungspotentiale bzw. Mögl ichkeiten einer weiteren wi rksamen 
Effizienzsteigerung zu unterziehen. 

In der Zentralstel le wurden im Jul i 1996 in den einzelnen Sektionen neuerl ich 
Projektgruppen gebi ldet, deren Aufgabe es ist ,  vorgegebene Vorschläge zur 
Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisati on einer Überprüfung zu 
unterziehen. Diese Prüfungsergebn isse verbunden m it einer Aufgabenkriti k lassen 
eine weitere Straffung der Organisation erwarten. 

Im Bereich der Ämter und sonstigen nachgeordneten Dienststel len wird der 
Auslastungs- und Aufgabenerfü l l ungsgrad in  den einzelnen Bereichen konsequent 
überprüft. Diese Überprüfung erfolgt durch externe Beratungsfirmen. 

Das Überprüfungsergebnis sowie eine Aufgabenkriti k werden die Grundlage für 
weitere Maßnahmen wie: Zusammenlegungen von Dienststel len,  Delegierungen 
oder Privatis ierungen von Aufgaben und Leistungen bzw. deren ersatzlose 
Streichung, Straffung oder Neufassung von Dienstanweisungen etc. , b i lden. 

1 . 1 1. Finanz/lnvest - Situation 

1 . 1 1 . 1 .  Finanzen 

Entwickl ung des LV-Budgets (ohne Bautenl: 

Jahr LV-Budget Personal ges.Verpfl. Sachaufw. % B I P  % Budget 

1 990 1 7 .537 6. 769 3. 073 7. 693 0 , 98 3 , 1 

1 991  1 8 . 208 7. 403 3 . 282 7. 522 0 , 95 2 , 9  

1 992 1 8. 4 1 9 7. 606 3.231 7 .581  0 ,91  2 , 8  

1 993 1 9 . 350 7 . 908 3 .277 8 . 1 63 0 , 9 1  2 , 8  

1 994 20. 1 37 8 . 068 3. 567 8 .501  0 , 89 2 , 8  

1 995 20. 460 8. 237 3. 652 8. 340 0,87 2,7 

BVA 1 996 20. 743 9 . 268 2. 977 8 . 498 0 , 85 2 , 8  

BVA 1 997 20 .871  9. 658 2 . 7 1 4 * 8.499 0 , 83 2 , 8  
* Zuzügl ich Ermächtigung: 400 
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Das Budget weist ab 1 995 eine Verl agerung aus dem Berei ch der gesetzl ichen 
Verpfl ichtungen (Zeitsoldaten) in den Personalaufwand (M i l itärpersonen auf Zeit) 
auf. 

Im Zeitraum 1 990 - 1 997 entwickelte sich das Landesverteid igungsbudget von 
1 7,5  auf 20,8  Mi l l iarden bei gleichzeitiger Verri ngerung des Antei ls am 
Gesamtbudget von 3, 1 % auf 2,8 % bzw. am BI P von 0 ,98 % auf 0 ,83 % ;  im g leichen 
Zeitraum stiegen die Aufwendungen für Personal und gesetzl iche Verpfl ichtungen 
aufgrund von Gehaltssteigerungen, höherem Monatsbezug für GWD (+ 48 %) sowie 
Verbesserungen bei der Entlohnung für Zeitsoldaten insgesamt im  
Jahresdurchschnitt um + 3 ,67 % .  Die Steigerung im Sachaufwand beträgt im 
Durchschnitt nominel l  + 1 , 5 % bzw. + 2,2 % bei Einberechnung der 
Beschaffungsermächtigung (aus Liegenschaftsverkäufen) von 400 Mi l l ionen 
Sch i l l i ng für 1 997. 

Der Antei l  des LV-Budgets am BI P verringerte sich jährl i ch um durchschnittl ich 0 ,02 
Punkte,  der Antei l  am Gesamtbudget b l ieb seit 1 992 in  etwa gle ich .  Der Planung im 
Rahmen der " HG-Neu" wurde für das Budgetkapitel 1 /40 eine P lanungsgröße von 
1 % des B I P  zugrunde gelegt, um innerhalb von 1 0  Jahren die Zielsetzungen i m  
Rüstungsbereich sicherste l len zu können . 

Durch konsequente Rational is ierung im Personalbereich konnte der Anstieg der 
Personalkosten im Vergleich zu den anderen Ressorts begrenzt werden , was jedoch 
nicht zu einer entsprechenden Ausweitung im Sachbereich führte. 

1 . 1 1 .2. Investitionen: 

Da die finanziel len Mittel von 1 % B IP  nicht zur Verfügung stehen,  setzte bereits 
1 992 eine "Verzichtsplanung" e in .  Neben einer Neufestlegung der Planungs- und 
Beschaffungsprioritäten wurden Einschränkungen in der Anzahl der mit neuem 
Gerät auszurüstenden Verbände festgelegt. Für die Realisi erung dieser 
"Verzichtsplanung" wurden ab dem Jahr 1 996 die Betriebs- und I nvest-
programm planungen auf d ie Größenordnung von 9 ,5  Mi l l iarden Sch i l l ing p.a.  sowie 
zusätzl ich jährl ich 500 Mi l l ionen Sch i l l ing ausgerichtet. 

Die Umsetzung des al lgemeinen Sparpaketes führt dazu, daß im  
Bundesvoranschlag 1 996 und 1 997 für den Ansatz 1 /40 1 08 jeweils 8 , 1  M i l l iarden 
Sch i l l i ng (plus 400 Mi l l ionen Sch i l l ing Beschaffungsermächtigung für 1 997) dotiert 
werden konnten.  Hievon wird mehr als d ie Hälfte für den notwendigen Betriebs- und 
Ausbi ldungsaufwand eingesetzt. Dieser Budgetrahm en und die Größenordnungen 
des Budgetprogrammes bis zum Jahr 2000 erforderten eine neuerl iche Umplanung 
und zeitl iche Verschiebung sowie eine zahlenmäßige Reduzierung der bisher 
geplanten Rüstungsbeschaffungen. 

Folgende Beschaffungsprojekte in  der Real is ierungsphase erbri ngen neben ei ner 
tei lweisen personel len Straffung und der Senkung von Betriebskosten auch eine 
wesentl iche Qual itätsstei gerung der Ausrüstung des österreichischen 
Bundesheeres : 
- Mit der Real is ierung des sogenannten "MechPaketes" ist es im ersten Schritt 

gelungen, die geforderte Modernis ierung der mechanisierten Truppen des 
Bundesheeres, einschl ieß l ich ei ner Leistungssteigerung bei der Panzerabwehr, 
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herbeizuführen. Die 1 1 4 Stück "Leopard 2"-Kampfpanzer werden die 
Kampfpanzer M60A3, die 1 1 2 Stück Kampfschützenpanzer "ASCOD" die üsMG
Schützenpanzer der Panzergrenadiergruppen ersetzen .  Die beschafften 
Raketenjagdpanzer "Jaguar" m it dem Lenkwaffensystem HOT werden d ie 
weitreichende Panzerabwehr der Aufklärungs- und Panzergrenadierverbände 
übernehmen. Die gepanzerten Radfahrzeuge (Radschützenpanzer " Pandur") 
werden in  ökonom ischer Weise Gefechtsaufgaben im Bereich der Infanterie ,  
Aufklärung und Führung übernehmen. Insgesamt ergeben s ich hiemit positive 
Auswirkungen in den Bereichen Aufklärung , Bewegl ichkeit, Truppenschutz und 
Feuerkraft. 

- Im  M1  09-Programm wurde die Feuerkraft der Arti l lerie bedeutend (und zwar auf 
das vier- bis fünffache) erhöht; d ie  Arti l l erie wi rd geschützmäßig verei nheitl i cht 
und mit dem Arti l leri e-Aufklärungs- und Schieß radargerät, dem Gefechtsfeldradar, 
dem elektronischen Arti l lerie-Feuerleitsystem , moderner panzerbrechender 
Munition und entsprechenden Berge- und Transportsystemen auf einen 
zukunftsträchtigen Konfigurationsstand gebracht. 

- Mit der Beschaffung von Simulationssystemen bei den neu eingeführten Waffen 
und im I nfanteriebereich kann eine kostengünstige, realistischere und qual i tativ 
verbesserte Ausbi ldung erzielt werden. 

- Das Projekt SplitterSChutzsystem mit Kampfhelm und Spl itterSChutzweste wird im  
ersten Schritt den präsenten und rasch verfügbaren Kräften sowie den im  
Rahmen von VOREIN eingesetzten Soldaten den persönl ichen Schutz erhöhen. 

- Mit der Beschaffung von 68 Stück Mannschaftstransportpanzer "Pandur" für 
VOREI N wurde e in Schritt zur verbesserten Bewegl ichkeit im Einsatz für Peace 
Keeping-Operationen gesetzt und damit der E insatz von VOREI N -Kräften m it 
i nternational übl ichem Ausrüstungsstandard ermögl icht. 

- Das leichte Fl iegerabwehrlenkwaffensystem "Mistral " und das dazugehörige 
Zielzuweisungsradargerät für insgesamt 7 Batterien bringt eine wesentl iche 
Verbesserung der FI iegerabwehrfähigkeit. 

- Mit dem Projekt "Tieffl iegererfassungsradar" wird ei ne wesentl i che Verdichtung 
der Luftraumüberwachung erzielt werden . 

- Mit der Beschaffung der Luft-Luftraketen "Sidewinder" , konnte die operationel le 
Einsatzfähigkeit der Luftraumüberwachungsflugzeuge entscheidend verbessert 
werden. 

- Die Vol lausstattung der infanteristischen Kam pftruppen mit der PAL 2000 erhöhte 
wesentl ich die Panzerabwehrfähigkeit. Durch den bevorstehenden Ersatz der 
1 0 , 6  cm rPAK mit PAL 2000 erfolgt g leichzeitig eine waffenmäßige 
Vereinheit l ichung .  

- Durch I FMI N steht eine flächendeckende moderne, den m il itärischen Zwecken 
d ienende, FM-Infrastruktur zur Verfügung . 

- Als Vorbereitung zur Umsetzung der Projektplanung für die Radpanzerfami l ie  wird 
derzeit der Akt zur Beschaffungsfreigabe erstel lt .  Geplant ist zunächst der Zulauf 
von rund 200 Stück. 

- Zum Zwecke der I nteroperabi l ität von Kräften des österreichischen Bundesheeres 
im  Rahmen i nternationaler Einsätze, vor al lem im Führungsbereich , wird u.a.  in  
Zusammenarbeit m it dem Forschungszentrum Seibersdorf das 
Führungsunterstützungssystem "Heros" erprobt. 

Innerhalb des nächsten Planungszeitraumes ( Investit ionsplanung) wi rd nach 
folgenden Prioritäten vorgegangen:  
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- Führungsfähigkeit 
- Aufklärung 
- Luftraumüberwachung 

- Fl i egerabwehr 
- Bewegl ichkeit 

- Spl itterschutz 
- Panzerabwehr 
- Feuerungerstützung 

- Ausbi Idungsi nfrastruktur 

- Versorgung 

Im Zusammenhang mit dieser Prioritätenfestlegung werden u .a. folgende 
Einzelprojekte verfolgt: 

Führungsfähigkeit: Die Ablöse der U KW-Truppenfunkgeräte sowie die Erneuerung 
und Ergänzung der FM-Geräte zur Abdeckung der Kom m unikationserfordernisse für 
ei ne flexib le Gefechtsführung (Richtverbindungsgeräte und Flugfunksystem)  und für 
d ie elektronische Aufklärung und Störung stehen bis 2000 heran. Nach dem Ausbau 
der ortsfesten Knotenvermittlungen von I FM IN  werden für den Ansch luß weiterer 
Nebenstel l enanlagen noch Mult iplexei nrichtungen benötigt, da ansonsten 
Einschränkungen im Nutzwert dieses Komm un ikationssystems in Kauf genommen 
werden müssen. 

Aufklärung :  Mit der Real isierung des Projektes "gepanzertes Radfahrzeug" kann der 
Jagdpanzer "Kürassier" ausgeschieden werden. Der Zulauf von 
Gefechtsfeldsensoren für d ie Aufklärungseinheiten ermögl icht eine effiziente 
Auftragserfül l  ung. 

Luftraumüberwachung:  Die konkrete Entscheidung über das Nachfolgemuster des 
Luftraum überwachungsflugzeuges SAAB 35 OE ("Draken") ist unverzichtbar und 
muß bis spätestens 1 998 fal len. Zur Diskussion steht d ie Typenentscheidung und -
abhängig von der I ntegration  Österreichs i n  ein europäisches Sicherheitssystem -
das Mengengerüst. Dazu erfolgt im Rahmen des Planungsverfahrens eine laufende 
Evaluisierung innerhalb des Ressorts. Im System "Goldhaube" sind l aufende 
Systemmodernisierungen und Technologieanpassungen an den letzten 
Entwickl ungsstand notwendig. 

Fl iegerabwehr: Nach der Beschaffung des Systems "Mistral " m it 
Zielzuweisungsradar zur Gefechtsfeldfl iegerabwehr steht die Abdeckung der 
"m ittleren Reichweite" und ggf für die mechanisierten Verbände heran . Daneben 
wird die Grundüberhol ung und Technologieanpassung der Feuerleitgeräte 
"Skyguard" für d ie 3 ,5 cm ZFIAK durchzuführen sein .  

Hubschrauber: Die Adaptierung von Tei l en der  verfügbaren Hubschrauberflotte, 
insbesondere zur Nachtsichtfähigkeit für Grenzraum überwachungseinsätze (u.a. zur 
Erfül lung des Schengener Abkommens) wird m it erster Priorität betrieben. Für den 
Ersatz der zum Tei l  zur Ausscheidung heranstehenden Hubschrauberflotte für die 
Aufgabenste i lungen Feuerunterstützung (der Truppe am Gefechtsfeld ,  
Begleitschutz) und Transport werden d ie  abschl ießenden P lanungen zur 
Entscheidungsreife geführt. 
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Beweglichkeit: Die Standard-LKW 680M und M3 werden im wi rtschaftl ich 
vertretbaren Rahmen einer GÜ unterzogen , der Rest muß  ausgeschieden werden. 
Die Beschaffung von 1 000 Stk LKW (Nachfolgemodel l )  ist demnächst vorgesehen. 

Die Pi nzgauer-Flotte wi rd während der nächsten Jahre sukzessive grundüberholt. 
Zur ökonomischeren Abwicklung von Versorgungstransporten werden neue 
Lösungen gesucht. 

Zur spl ittergeschützten Bewegl ichkeit der I nfanterie ist d ie Beschaffung von 
gepanzerten Radfahrzeugen für vorerst 4 Jägerbatai l lone geplant. 

Die Hauptaufgabe der Pioniertruppe, das Fördern der Bewegung, ist erst erfül l  bar, 
wenn neues Kriegsbrücken- und Fährengerät, sowie PatrouI l ienboote zur 
Überwachung der Donau beschafft werden. Die erforderli chen Projekte laufen.  

Panzerabwehr: Die Jagdpanzer 'K '  werden zur Zeit ei ner Grundüberhol ung 
unterzogen und sind weiterhin als bewegl iches Panzerabwehrelement vor al lem für 
d ie Jägertruppe vorgesehen . 

1 . 1 2. UN/Auslandseinsätze 

1 . 1 2.1 . Allgemeines 

Seit dem Beginn der Tei lnahme Österreichs an UN-Einsätzen im Jahre 1 960 (Kongo 
1 66 Personen) hat das Bundesheer (Stichtag 3 1 . 1 2. 1 996) an 20 
friedenserhaltenden E insätzen - von denen 1 9  als d irekte UN-Einsätze und einer in  
Verlängerung über Österreichs NATO-Partnerschaft für den Frieden erfolgt -
tei lgenommen.  I nsgesamt waren bis zu d iesem Zeitpunkt 38 .800 Soldaten eingesetzt 
bzw. haben mit d iesem Stichtag an 9 friedenserhaltenden Einsätzen m it 1 .071 Mann 
tei lgenommen (Truppenkontingente in Bosnien, Zypern , Golan und Kuwait sowie 
Mi l itärbeobachtern oder Chemiewaffenspezial isten Israel und den Anrainerstaaten ,  
der West-Sahara, Georgien und  Tadsch ikistan einerseits sowie I rak andererseits) . 

Mit Stichtag 31 . 1 2. 1 996 waren auf Zypern 3 1 2 Mann eingesetzt, die gemeinsam m it 
einem kleineren ungarischen Kontingent e in gemischtes Batai l lon zur Überwachung 
einer Pufferzone zwischen zwei verfeindeten Bevölkerungsgruppen bi lden. Die 
Österreicher stel len damit ca. 25 % der UN-Truppe auf d ieser I nsel .  Am Golan 
waren 464 Mann eingesetzt, d ie ca. 40 % der Mannschaftsstärke dieser UN-Truppe 
umfassen. Dieses Kontingent überwacht eine Truppentrennungszone zwischen 
Syrien und israel isch besetztem Gebiet. In Bosnien sind im Rahmen von SFOR 
(früher I FOR) 227 Mann stationiert ,  die ca. ein Drittel eines batai l lonsstarken, aus 
vi er Nationen zusammengesetzten Transportverbandes stel len .  Dieser Verband ist 
dem SFOR-Kommando für Versorgungsaufgaben direkt zugeordnet und n immt in 
dessen Auftrag auch humanitäre Aufgaben für non government-Organisationen 
wahr. Die verbleibenden 68 Mann befinden sich in verschiedenen Funktionen in den 
anderen oben genannten Einsatzländern, wobei al le in 40 Mann auf ein kleineres 
Logistikkonti ngent, das im Grenzbereich zwischen I rak und Kuwait eingesetzt ist, 
entfal len.  
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Abgesehen von diesen permanent bzw. auf längere Dauer abgestel lten 
Truppenkonti ngenten ,  Beobachtern und Spezial isten stel lt das Bundesheer 
regel mäßig mi l itärische Berater bei internati onalen Konferenzen. 

Österreich beabsichtigt, im Rahmen der Vereinten Nationen und anderer 
i nternationaler sowie reg ional er Organisationen an friedenssichernden Operationen 
weiterhin und vermehrt teilzunehmen, um solcherart einen sichtbaren Beitrag zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und der i nternationalen Sicherheit zu leisten. I m  
Sinne eines gerechten Lastenausgleichs ist d ieser Sol i daritätsbeitrag der 
internationalen Entwickl ung anzupassen . 

Österreich wird auch an i nternationalen Einsätzen zur raschen und wi rksamen 
Hi lfel eistung bei Großschadensereignissen außergewöhnl ichen Ausmaßes 
m itwirken. 

Beim Einsatz zur Friedenssicherung sind Aufgaben in folgenden Bereichen zu 
erbringen : 
- Überwachungs- , S icherungs- und Schutzaufgaben ei nschl ieß l ich des 
- Personen- und Objektschutzes sowie das Halten von Räumen und Einrichtungen 
- logistische und infrastrukture l le Unterstützung eingesetzter 

Friedenssicherungskräfte und 
- humanitäre Hi lfeleistung einschl ieß l ich m i l itärischem Schutz. 

Die Aufgaben im  Auslandseinsatz entsprechen i m  Wesen den Einsatzaufgaben des 
österreichischen Bundesheeres, näm l ich Beobachten,  Aufklären, Melden, 
Überwachen, Bewachen, Sichern und Verteidigen sowie Erfü l l ung mi l itärischer 
Unterstützungsleistungen . Die Aufgabenerfül l ung im Rahmen der Friedenssicherung 
wird jedoch in der Regel unter kl imatisch und versorgungsmäßig schwierigen 
Bedingungen durchzuführen sein .  Die Art der Konfl i kte verlangt höchste Beweg
l ichkeit von Kommanden und Truppen und entsprechenden Schutz gegen 
Waffenwirkung. Die Ausbi ldung und Ausrüstung ist daher den in den mögl ichen 
Einsatzräumen zu erwartenden spezifischen Bedingungen angepaßt. 

Der Einsatz von österreich ischen Soldaten im Ausland erfolgt auf der Grundlage des 
BVG über d ie Entsendung österreichischer Einheiten in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen (Entsendegesetz) . Derzeit l iegt im Parlament eine 
Regierungsvorlage über ein Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und 
Sol idarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland 
(KSE-BVG) . Die Zielsetzung dieses Gesetzes ist folgende: 
- Entsendung von Einzelpersonen 
- Entsendung auf Ersuchen eines Staates um Hi lfeleistung in Katastrophenfäl len 

oder im Rahmen von Such- und Rettungsdiensten 
- Durchführung von Beschlüssen der Europäischen Union im Rahmen der 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspol iti k 
- Tei lnahme an den im Ausland stattfindenden Übungen und Ausbi ldungsvorhaben 

im Rahmen der NATO-" Partnerschaft für den Frieden" 
Durchführung von Übungen und Ausbi ldungsvorhaben im Bereich der 
mi l itärischen Landesverteid igung im Ausland 

- prompte Entsendung zur Hi lfeleistung i n  besonderen dringl ichen Situationen 
- befristete Fortsetzung von zeit l ich begrenzten Entsendungen ohne vorherige 

Einvernehmensherstel l ung mit dem Hauptausschuß des Nati onal rates. 
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1 _ 1 2.2. Vorbereitete Einheiten (VOREIN) 

Bei der Sitzung des Ministerrates am 25.5. 1 993 erfolgte ein grundsätzl icher 
Besch luß  in  bezug auf die österrei chische Mitwirkung an fri edenserhaltenden 
Operationen . Eine weitere Betei l igung österreichischer Soldaten ist vorgesehen . Die 
B i ldung von "Vorbereiteten Einheiten" (VOREIN)  erfol gte im Sinne des 
Ministerratsbeschlusses und des Vortrages an den LV-Rat (UN-Einsatzkonzept) vom 
25.5. 1 993. 

Die Struktur VORE IN  basiert auf folgenden Grundlagen: 
- Stand-by-Katalog der U N  von 1 993 
- österreichische Erfahrungen in Peace Keeping Operationen (PKO) 
- für die einzelnen Einheiten und Verbände defi nierte Aufgabenkataloge. 

Organisatorisch war sicherzustel len , daß entsprechend den Anlaßfäl len,  im  
Bausteinprinzip d i e  erforderlichen Kräfte zusammengestel l t  werden können und d ie 
materie l le Ausrüstung und Ausstattung, m it Ausnahme notwendigen Gerätes für die 
Sicherstel lung der Ei nsatzbereitschaft in kl imatisch und logistisch schwierigen 
Verhältnissen und zur Erhöhung der Bewegl ichkeit und des Schutzfaktors für die 
Soldaten , grundsätzl ich m it dem im Bundesheer eingeführten Gerät zu erfolgen hat.  

Dazu werden folgende "Vorbereitete Einheiten" gebi ldet: 

Truppe Form ierungsverant- Aufstel lungsverant-
wortl iches Kom mando wortl iches Kommando 

1 JgB/MTPz JgR 5 KpsKdo I 
1 JgB/gebtgl JgR 6 KpsKdo I I  
1 JgKp/MTPz Aufk iB 3 KpsKdo 111 

(Bei Erweiterung des UN -Stand-by-Kataloges hinsichtlich Aufklärungskräften und der 
Einführung eines entspreChenden Aufklärungsfahrzeuges im öBH, wird der Aufgaben
Katalog der JgKp/MTPZ/KpsKdo 1 1 1  entsprechend angepaßt.) 

1 Pionierkom panie PiTS 
1 Feldspital SanS 
1 F l iegereinheit FI R 1 
1 Transportkompanie VR 1 
1 Katastrophenhi lfeeinheit (AFDRU) ABCAbwS 
1 Dienstleistungs- und 

Versorg ungselem ent (KONLOG) KdoAuslE  

KpsKdo 111 
BMLV 
FI Div 

KpsKdo 1 
BMLV 

BMLV 

Gemäß Vortrag an den LV-Rat vom 25. 5 . 1 993 im Zusammenhang mit dem 
Ministerratsbeschluß  sol l  der in  VOREIN strukturierte Gesamtrahmen (Orgpläne) 
2. 500 Mann nicht übersteigen. Die in einen konkreten Einsatz zu entsendenden 
Truppen werden immer nur einen bestimmten Antei l  des verfügbaren 
Gesamtrahmens ausmachen. Die Gesamtstärke der g leichzeitig durch Österreich zu 
entsendenden Truppen ist jewei ls aufgrund einer aktuel len Beurte i lung zu 
entscheiden. 

Die Durchführung der Formierung von VORE I N  erfolgt grundsätzli ch nach dem 
österreichischen System der Mobi lmachung . 
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Der Vortei l des Konzeptes VOREIN l iegt darin ,  daß d ie UNO durch d ie Bekanntgabe 
in der Lage ist, bei gegebenem Bedarf gezielt nach einem bestimmten Element der 
Mission anzufragen. Durch die Vorbereitungen sind Detai ldaten (wie notwendige 
Aufstel l ungszeit, Ei nsatzm ögl iChkeiten , Versorgungserfordernisse, 
Ausstattungsdetai ls) bekannt. 

Weiters ist die Mitwirkung vorgesehen beim 
- Stand by Arrangement System (UN) und der 
- Multi National High Readyness Brigade (SH I RBRIG)  

Ob e ine Einheit aufgrund einer Anfrage der  UNO tatsächl ich in  den Einsatz geht, 
bleibt den gemäß dem Bundesverfassungsgesetz zuständigen Organen vorbehalten. 
Die Tei lnahme an einem friedenssichernden Einsatz ist n icht obl igatorisch. Eine 
Verpfl ichtung von Kaderpersonal für Auslandseinsätze ist - auch wenn sie die 
m i l itärische Planung wesentl ich erl eichtern würde - nicht vorgesehen. 

Der derzeitige Stand VORE IN  weist als erledigt aus: 
- Grundsatz- und Durchführungsweisungen an die Truppe, 
- Ausbi ldungskonzept ,  
- erforderl iche Organisationspläne, 
- Untersuchungsmodel l ink lusive I m pfmodus und 
- Festlegung des Einberufungsmodus. 

1 . 1 2.3. Kosten 

Aus Vorleistung für d ie Erhaltung von Stabi l ität und Frieden durch Entsendungen 
von österreichischen Soldaten im Rahmen der U N-Einsätze wurden 1 995 ( 1 994) 
rund 482 (465) Mi l l ionen Sch i l l i ng aufgewendet. Die zu erwartende Refundierung 
von seiten der UN beläuft sich auf ca. 1 1 7  ( 1 3 1 ) Mi l l ionen Schi l l i ng .  Die durch 
Österreich zu tragenden Kosten sind daher m it ca. 365 (334) Mi l l ionen Sch i l l ing zu 
beziffern . 

Die aus diesem Anlaß entstandenen Aufwendungen für I FOR Uetzt SFOR) betragen 
rund 286 Mi l l ionen Sch i l l ing .  

1 . 1 2.4. Internationale Friedenseinsätze 

Die Mitwirkung an internationalen Friedenseinsätzen sowie d ie Vorbereitung darauf 
ist als prioritäre AufgabensteI lung zu betrachten ;  sie erfordert in Hinkunft all erdings 
ei nen vermehrten Ressourcenbedarf hinsichtl ich Personal und I nvestitionen. 
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IV. Fo l g erung en 

Aus dem dargestel lten IST-Stand ergibt sich, daß sich das sicherheitspol itische 
Szenarium geändert und sich daher die Priorität der AufgabensteI lung des 
Bundesheeres verschoben hat. Die entscheidenden Ressourcen (Budget, Kader, 
GWD) sind aufgrund des langfristigen Budgetsanierungsprogrammes der 
österreichsichen Bundesregierung äußerst knapp und erfordern weitere 
Maßnahmen. 

1 .  Sicherheitspol i tische Folgerungen 

Aufgaben des Bundesheeres für d ie  Zukunft: 
- Unverzügl iche Reaktion hi nsichtl ich Katastrophenhi lfe, Umweltschutz und 

ökologischer Gefährdungen - national und international 
Assistenzleistung ( insbesondere zur Bewältigung von Migrationsströmen) 
Mitwirkung im Rahmen i nternationaler Missionen zur Friedenssicherung 
Beherrschung subkonventionel ler Bedrohungen durch flächendeckenden 
Sicherungseinsatz 
Schutz des eigenen Staatsgebietes und von 1 .300 km EU-Außengrenze gegen 
konventionel le Bedrohung 

H insichtl ich der Verfügbarkeit von Truppen g i lt weiterhin als Zielsetzung : 
- Präsenzkräfte 
- Aufwuchsfähigkeit durch Mobi lmachung 
- Auslandsentsendungen 

Dies erfordert: 
- Mindeststärke einer aktiven Luftraumüberwachung gegen Infi ltrationen al ler Art 

effizienten flächendeckender Sicherungsei nsatz einschl ieß l ich elektron ischer 
Maßnahmen 
mechanisierte Kräfte (einsch l ieß l ich Kampfpanzer) als Rückhalt und als 
Vorwärtselement im Rahmen des Waffenverbundes 
Führungsintegration im internationalen Bereich 
Herstel lung bzw. Erhöhung der I nteroperabi l ität 

2 .  Fol gerungen aus der organisatorischen 
Zusammensetzung des B undesheeres 

- Die Anwendung des flexiblen Wehrdienstzeitmodel ls ist im  Hinbl ick auf d ie 
Präsenzerfordernisse (für Assistenzleistungen, Katastropheneinsätze etc. )  zu 
optim ieren. 

- Effizienzsteigernde Maßnahmen zur Sicherstel lung der Lebensfähigkeit 
strukturschwacher Verbände. 

- Das Verhältnis Kommanden/Stäbe zu Kampftruppen in  bezug auf personel le 
Besetzung ist zugunsten der Kampftruppen zu verbessern. 
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3 .  Führungsorganisati on bzw. Führu ngsstru ktur 

Bei Einnahme der "HG-Neu" waren 3 Korpskommanden zweckmäßig ,  um auf die 
damal igen Bedrohungsfäl le angepaßt zu reagieren , aber auch um die " HG-Neu" in  
organisatorischer und dienstrecht l icher Hinsicht adäquat umsetzen zu können. 

Der nunmehrige Bedarf der Führungsstruktur von drei Korpskommanden ist 
angesichts geänderter Verhältnisse zu überprüfen . 

Die Nachführung der obersten, oberen und m ittl eren Führungsebene im Sinne einer 
strafferen Führungsorganisation m it Differenzierung nach friedensmäß igen 
Erfordernissen und den Erfordernissen ei ner flexi bel zu gestaltenden 
Führungsorganisation - je nach dem Umfang der jewei ls aufgebotenen Ein
satzorganisation - ist durchzuführen. Weiters ist d ie Kom petenzabgrenzung 
zwischen den Korpskommanden (vornehm l ich operative Aufgabenstei lung) und den 
Mi l itärkommanden (vornehm l ich territoriale Belange) klar zu fassen. 

4. Personel le  Fol geru ngen 

4. 1. Kaderpersonal 

- Der mit der "HG-Neu" eingeleitete Prozeß einer personel len Reduktion im  
Verwaltungsbereich und bei den Kommanden ist in  Form eines verstärkten 
Transfers von Personal zur Truppe weiter zu forcieren . 

- Berücksichtigung von strukturel len Gegebenheiten sowie Personalaufkommen 
und Mobi l ität (Versetzbarkeit - Versetzungsbereitschaft) bei organisatorischen 
Maßnahmen. 

4.2. GWD-Aufkommen/-Bedarf 

Die P lanungen s ind auf d ie neue Planungsgröße von durchschnittl ich jährl ich 32.000 
Mann auszurichten. 

4.3 .  Berücksichtigung des regionalen Kader- und GWD-Auf
kommens 

Durch eine Anpassung der Organisation sol l  ei ne weitere Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Kommanden, territorialen Einrichtungen und der Truppe in 
personel ler Hinsicht hergestel lt werden . Dabei ist das Kader- und GWD-Aufkommen 
der Region zu berücksichtigen. Dies m u ß  zu regionalen Konzentrati onen führen, um 
die Effizienz "schwacher" Verbände zu steigern. 

4.4. Folgerungen zur Infrastruktur 

- Auflassen von nicht wirtschaftl ich nutzbaren Kasernen . 
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- Weitere Aufgabe von Lagern , die außerhalb von Kasernen gelegen sind. 
- Zusammenführen von Tei len von Truppenkörpern , d ie in mehreren Garnisonen 

vertei lt s ind. 
- Absenken der laufenden Betriebskosten durch Verringerung der Infrastruktur. 

Die Verringerung der I nfrastruktur (durch Aufgabe von Garnisonen und 
Liegenschaften) dient in  erster Li n ie dem Absenken der auflaufenden 
Betriebskosten.  Daher kommt es im wesentl ichen darauf an, daß Garnisonen 
freigemacht und sti l lgelegt werden, um dadurch Betriebskosten und Personal 
einzusparen, wobei als wehrpolitisch bedeutender Aspekt die Mögl ichkeit für den 
GWD berücksichtigt werden muß ,  in der Nähe des "Mittelpunktes seines 
Lebensinteresses" (- n icht unbedingt im eigenen Bundesland -) einrücken zu 
können. 

5. Fol geru ngen zu Investitions-Bereich 

- Weiterführung der Reorganisation in  den Bereichen Personal ,  Betrieb und 
Investition .  

- Einsparungen im Personalbereich und im  Betriebsbereich, insbesondere durch 
Auflassung von Standorten, Privatisierungen/Funktionsausgl iederung und 
Rational is ierungen. 

- Ausrichtung der Planung auf d ie notwendigen Beschaffungen unter 
Berücksichtigung von realistisch erwartbaren Mittelzuweisungen i n  Verbindung 
m it der Marktsituation.  

- Konzentration der Mitte l .  

Da Ausgaben für Personal und Betrieb von der bestehenden Organisation bestimmt 
s ind,  wirken sich Budgetänderungen auf den Investionsbereich aus. Begrenzte Mittel 
für I nvestit ionen bedeuten, daß Rüstungsbeschaffungen 
- auch als "gebrauchte" Geräte 
- nicht im quantitativ erforderlichen Umfang9 
- i n  Form zwingender Ersatzkäufe für n icht mehr einsatztaugl iches Gerät (auf 

Kosten anderer Vorhaben) 
getätigt werden m üssen. 

6. Sch l u ßfol geru ngen : 

- Die Reaktion auf d ie geänderte SiCherheitspol itische Situation in Europa anfang 
der 90er Jahre führte zu einer strukturel len Änderung des Bundesheeres, d ie in 
ihrer grundsätzl ichen Ausrichtung auch heute noch richtig ist. 

- Durch die weitere Entwicklung in  Europa ergeben sich Prioritätsverschiebungen 
im Bedrohungsszenarium ,  wenngleich d ie gesamte Bedrohungspalette an und für 
s ich bestehen ble ibt. 

- Die AufgabensteI lung des Heeres ist weiterhin ausgerichtet auf Präsenzleistung 
und Aufwuchsfähigkeit auf der Basis der al lgemeinen Wehrpfl icht und des 
Mi l izsystems. Reaktionsfähigkeit hat das Heer zu zeigen hinsichtl ich j eder Art von 

9 Nur "bestimmte" Verbände und nicht die gesamte Einsatzorganisation kann auf modernen Stand gebracht 
werden. Das bedeutet Differenzierungen in der Verbandstruktur und in den Ausrüstungsstandards . 
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Assistenzleistung,  vermehrtem Engagement für internationale Missionen zur 
Friedenssicherung und ausreichender Größe zum Schutz der EU-Außengrenze. 

- Die Organisation des Heeres richtet s ich auf dieses Szenario aus und wi rd 
laufend angepaßt, d ies unter dem Aspekt der Beengtheit der Ressourcen. 

- Als nächster Schritt einer zukunftsorientierten Gl iederung erfolgt daher eine 
Schwerpunktbi ldung und Straffung der Organisation. 

Dabei wäre zu berücksichtigen : 

- Strukturbereinigung in  der oberen Führung und Kompetenzentflechtung zwischen 
der oberen und m ittleren Führung; hiebei wären den Korpskommanden im  
wesentl ichen operative Führungsaufgaben zuzuordnen, während die 
Mi l itärkommanden als Territorialkommanden m it m in im ierten taktischen Führungs
aufgaben (wie Assistenzeinsatz und Aufgaben geringerer I ntensität) zu betrauen 
s ind.  

- Verdichtung im Rahm en der mechanisierten Truppe im Sinne einer effizienteren 
Verbandsstruktur. 

- Schaffung/Strukturierung rasch verfügbarer i nfanteristischer Verbände analog der 
mechanis ierten Truppe C'JgBrig")  aus bestehenden Jägerregimentern für 
Präsenz- , internationale und schwergewichtsmäßige Einsatz-Aufgaben ; in d iesem 
Zusammenhang Qual ifizierung der JägeNerbände h i nsichtl ich 
Gebi rgsbewegl ichkeit, luftbewegl i cher I nfanterie ,  mechanisierter I nfanterie- und 
Sicherungstruppe. 

- Prüfung der Mögl ichkeit von Verdichtungen bei Ämtern und bei Schulen.  
- Weitere Professional is ierung im Sinne einer erhöhten Ausbi ldungsqual ität. 
- Erhöhung der Priorität der i nternationalen Verpfl ichtungen, verbunden m it 

verbesserter I nteroperabil ität 
- Weitere Rational isierung im Führungsbereich auf oberer Ebene und in  der 

I nfrastruktur. 
- Beachtung regionaler Gesichtspunkte bei der GWD-Steuerung .  

Die angestrebte Vorgangsweise hat das Ziel einer Effizienzoptimierung bei 
geringen Ressourcen und sichert die Option, auf Entwicklungen im 
europäischen Raum weiterhin angemessen und zeitgerecht reagieren zu 
können! 
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